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Einleitung

Die vorliegende Studie zu „Kollektivvereinbarungen im Bahnsektor“ wurde unter der Federführung von TRANSNET in enger Kooperation mit der Europäischen Akademie für umweltorientierten Verkehr (EVA) durchgeführt. Die Studie wurde von der Euro​päischen Transportarbeiterföderation (ETF) sowie von zahlreichen Mitgliedsorgani​sationen der ETF inhaltlich und organisatorisch unterstützt.

In Teil 1 der Studie werden die Ziele und die Methodik erläutert. 

In Teil 2 werden die Ergebnisse der Befragung von 23 Bahngewerkschaften aus 19 europäischen Ländern dargestellt und abschnittsweise bewertet bzw. kommentiert.
In Teil 3 werden die Ergebnisse der Experteninterviews, die mit 10 ausgewählten europäischen Bahngewerkschaften durchgeführt wurden, dokumentiert. Sie enthal​ten wichtige Hinweise zur jeweiligen Struktur der Interessenvertretungen sowie zu politischen und kulturellen Hintergründen der nationalen Arbeitsbeziehungen.

In Teil 4 wird eine zusammenfassende Wertung der Studie vorgenommen sowie erste Schlussfolgerungen für die zukünftige politische Arbeit und die Fortführung des Projektes gezogen.

In Teil 5 ist ein Beitrag von Dr. Heribert Kohl zur Analyse der Tarifstrukturen in der erweiterten EU abgedruckt. Dr. Kohl war als Berater und als Referent der Abschluss​konferenz aktiv an dem Projekt beteiligt. In seinem Beitrag werden die institutionellen und politischen Rahmenbedingungen für eine koordinierte europäische Strategie der Gewerkschaften aufgezeigt.

Im Anhang wird der Chartvortrag von Alois Weis zur Abschlusskonferenz am 12. und 13. Oktober in Brüssel dokumentiert.
Außerdem werden im Anhang die Gewerkschaften, die sich an der Studie beteiligt haben kurz, porträtiert.
Hinweise zu den Zielen und zur Methodik der Studie

Vorbemerkung


Es ist noch ein weiter Weg vom einheitlichen Wirtschaftsraum zu einem von den Bürgerinnen und Bürgern der EU akzeptierten Sozialraum mit vergleichbaren Arbeits- und Sozialstandards. Den Sozialpartnern wird in diesem Kontext  eine wesentliche Rolle zukommen. In ihrer Verantwortung liegt es u. a., ob es gelingt, die Basis für einen fairen Wettbewerb zu schaffen. Verbindliche Arbeits- und Sozialnormen sind das Fundament eines fairen Wettbewerbs.

Das Projekt geht auf eine Initiative der ETF-Sektion Eisenbahn und der TRANSNET zurück, die eine systematische Aufarbeitung der Tariflandschaft in Europa für drin​gend erforderlich halten. Eine wirksame Interessenvertretung auf europäischer Ebene setzt Basiskenntnisse über tarifpolitische Prioritäten, institutionelle Strukturen und vor allem aktuelle Probleme in den einzelnen Ländern voraus. 

Mit der Unterzeichnung der Vereinbarungen zum Lokführerschein und zu den Arbeitsbedingungen des Fahrpersonals wurde bereits ein erster wesentlicher Schritt zur Etablierung europaweiter Arbeitsnormen im Bahnsektor getan. Die schwierigen, aber letztlich erfolgreichen Verhandlungen der Sozialpartner sind ein Beleg dafür, dass Vereinbarungen auf EU-Ebene sinnvoll und politisch durchsetzbar sind. Sie sind ein unerlässlicher Beitrag zur Bekämpfung von Dumpingkonkurrenz.

Mindestens ebenso wichtig ist es, die unterschiedlichen nationalen Tarifstrategien im Bahnsektor auf einander abzustimmen und inhaltlich und organisatorisch zu koordi​nieren. Dies setzt allerdings ein differenziertes Wissen über die jeweiligen nationalen Problemlagen voraus. 

Ebenso muss ein grundlegendes Verständnis für die Unterschiede  traditionell ge​wachsener politischer „Streitkulturen“ und daraus resultierender Abläufe kollektiver Verhandlungsführung vorhanden sein. Auch dazu will das Projekt einen wesent​lichen Beitrag leisten.

Projektziele und -methoden
In Übereinstimmung mit den Förderkriterien und den politischen Zielen der entspre​chenden EU-Haushaltslinie verfolgte das Projekt folgende vorrangige Ziele:

- 
Intensivierung und Erweiterung des Sozialen Dialogs in einem zentralen gewerk​schaftlichen Politik- und Handlungsfeld,

- 
Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer zwischen den europäischen tarifpoli​tischen Akteuren, 

-
Darstellung politischer, institutioneller und juristischer Rahmenbedingungen  von Kollektivvereinbarungen auf nationaler Ebene,

-
Verdeutlichung traditionell gewachsener nationaler Vertrags- und Verhandlungs​strukturen,

-
Vergleich der politisch-strategischen Ausrichtung gewerkschaftlicher Tarif​arbeit auf nationaler Ebene,

-
Erarbeitung von Ansatzpunkten für eine stärkere Koordinierung nationaler tarif​politischer  Themen sowie

-
Inhaltliche Unterstützung der Strategiedebatte der Sektion Eisenbahn der ETF zu den Möglichkeiten und Grenzen gemeinsamer Aktivitäten.

Die konzeptionelle Ausrichtung des Projektes war ausdrücklich auf die Unterstützung und Förderung der Handlungsfähigkeit der beteiligten Akteure ausgerichtet. Die Handlungsorientierung und nicht die Erfüllung formaler wissenschaftlicher Kriterien standen im Fokus des Projektes.

Das Projekt wurde in folgenden drei Arbeitsschritte durchgeführt:

-
Auftaktkonferenz, 

-
Durchführung der Studie (Fragebogen und Experteninterviews) 

-
Abschlusskonferenz.

In der Auftaktkonferenz wurden folgende Themen und inhaltliche Schwerpunkte behandelt:

-
Stellenwert einer abgestimmten europäischen Tarifpolitik für die Zukunft der gewerkschaftlichen Interessenvertretung der ETF-Mitgliedsverbände,

-
Institutionelle und rechtliche Rahmenbedingungen für kollektive Vereinbarun​gen der Sozialpartner in der EU 

-
Vergleichende Darstellung unterschiedlicher Modelle des „collective-bar​gainings“ in Europa,

-
Auswirkungen der Liberalisierung und Deregulierung des europäischen Bahn​sektors auf die Arbeits- und Sozialbedingungen,

-
Tarifpolitische Schwerpunkte und Strategien auf nationaler Ebene ( z. B. Ein​kommenspolitik, Beschäftigungssicherung, Arbeitszeitpolitik, Humanisierung der Arbeitsbedingungen und Antidumpingvereinbarungen),

-
Möglichkeiten und Grenzen einer europaweiten Vernetzung nationaler Tarifstra​tegien sowie

-
Festlegung politischer Prioritäten und thematischer Schwerpunkte für die Studie zum europäischen Tarifvergleich.

Hauptziel der Studie zum europäischen Tarifvergleich war es, auf Basis ausgewähl​ter Kriterien und Strukturmerkmale einen Überblick über die aktuelle Tariflandschaft im europäischen Bahnsektor zu erarbeiten, um somit die Voraussetzungen für weiter gehende politisch-strategische Schlussfolgerungen in der Abschlusskonferenz zu schaffen.

Da es sich um ein äußerst schwieriges und komplexes Themenfeld handelt, kann die Studie weder Anspruch auf vollständige Erfassung und Wertung der bestehenden europäischen Tarifstrukturen erheben, noch den formalen Ansprüchen an eine wissenschaftliche Untersuchung genügen. Beides war im Rahmen der zeitlich und personell begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht annähernd möglich. Trotz dieser Einschränkungen ist die vergleichende empirische Analyse äußerst sinnvoll und für die anstehende Zukunftsdebatte dringend notwendig. 

In der Abschlusskonferenz wurden folgende Themen und inhaltliche Schwerpunkte behandelt:

-
die Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse der Studie,

-
die politische Wertung der Studie und eine darauf aufbauende Diskussion kon​kreter Vorschläge für die zukünftige europäische Tarifarbeit im Rahmen der ETF,

-
die Analyse des politischen und institutionellen Rahmens durch den Fach​vortrag von Dr. Heribert Kohl sowie

-
eine intensive Diskussion über die Notwendigkeit zur Fortführung des Projektes. 



Teil 2:

Ergebnisse der empirischen Studie -

Auswertung der Befragung der europäischen Bahngewerkschaften
Teil A: 
Fragen zur allgemeinen Struktur der Kollektivverträge

FRAGE 1: (Mehrfachnennungen möglich)
Wer ist Vertragspartner von Kollektivverträgen auf der Arbeitnehmerseite?

ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	( nur Gewerkschaften    
	18

	( Gewerkschaften und Betriebsräte    
	2

	( nur Betriebsräte
	0


FRAGE 2: (Mehrfachnennungen möglich)

Wer ist Vertragspartner von Kollektivverträgen auf der Arbeitgeberseite?

ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	Staat    
	5

	Arbeitgeberverband    
	8

	Staatsunternehmen
	13

	Privatunternehmen    
	9

	sonstige Partner
	1


FRAGE 3: (Mehrfachnennungen möglich)
Zu welchen Regelungsinhalten liegen abgeschlossene Kollektivverträge vor?

ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	Rahmen- oder Mantelverträge 
	13

	Lohn- bzw. Einkommensverträge
	15

	Arbeitszeitverträge
	15

	Rationalisierungsschutzabkommen
	9

	Vereinbarungen zur sozialen Sicherung
	13

	Vereinbarungen zu Gewerkschaftsrechten im Betrieb
	14

	Beschäftigungssicherungs- /Kündigungsschutzverträge
	13

	sonstige Regelungsinhalte (u. a. Beamtenrechte) 
	5


FRAGE 4: (Mehrfachnennungen möglich)
Welchen räumlichen Geltungsbereich haben die Kollektivverträge?

ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	Flächen-Verträge für das gesamte Land
	12

	Flächen-Verträge für bestimmte Regionen
	2

	Haus-Verträge für einzelne Unternehmen
	10

	sonstiger Geltungsbereich
	3


FRAGE 5: (Mehrfachnennungen möglich)
Welchen branchenbezogenen Geltungsbereich haben die Kollektivverträge?

ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	Verträge für den gesamten Eisenbahnsektor
	10

	getrennte Verträge für staatlichen und privaten Bereich
	9

	spartenbezogene Verträge (Schiene, Bus, Service, etc.)
	8

	sonstiger Geltungsbereich
	2


FRAGE 6: (Mehrfachnennungen möglich)
Welchen personenbezogenen Geltungsbereich haben die Kollektivverträge?

ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	Verträge, die für alle Beschäftigten Anwendung finden
	16

	statusorientierte Verträge (Beamte, Angestellte, Arbeiter) 
	4

	berufsgruppenorientierte Verträge (Lokführer, Fahrpers.)
	3

	sonstiger Geltungsbereich
	0


Erläuterungen zu Teil A:

Der überwiegend vorzufindende Typ des Kollektivvertrages (KV) hat folgende Merk​male:

· räumlicher Geltungsbereich ist das gesamte Land (Flächen-KV),

· brachenbezogener Geltungsbereich ist der gesamte Eisenbahnsektor,

· personenbezogen gilt der KV für alle Arbeitnehmergruppen.

Von diesem „Standard-KV“ gibt es in einigen Ländern allerdings erhebliche Abwei​chungen (z. B. getrennte KV für staatliche und private Unternehmen sowie sparten​bezogene KV (Schiene/Bus).

Berufsgruppen- bzw. statusorientierte KV sind dagegen relativ selten vorzufinden.

Für eine koordinierende KV-Politik auf europäischer Ebene sind die formalen Vor​raussetzungen durchaus gegeben. Auch die inhaltlichen Voraussetzungen sind rela​tiv günstig, da nahezu alle wesentlichen Felder der Arbeitsbeziehungen durch 

KV erfasst sind.

Teil B:
Fragen zur rechtlich-institutionellen Struktur und zum politischen Kontext von Kollektivverhandlungen

FRAGE 7: (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)
Unter welchen Bedingungen tritt ein Kollektivvertrag in Kraft?

ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	wenn alle Gewerkschaften unterzeichnen
	1

	wenn die repräsentativen Gewerkschaften unterzeichnen
	13

	wenn nur eine Gewerkschaft unterzeichnet
	6

	sonstige Regelungen
	2


FRAGE 8: (Bitte alle Antworten ankreuzen)
Welchen Stellenwert haben folgende Regelungsebenen für die Festlegung der nationalen Arbeits- und Sozialbedingungen?

(Bitte jeweils eine Ziffer von 1 bis 5 ankreuzen: 

1= unbedeutend – 2=wenig bedeutend – 3=bedeutend – 4=sehr bedeutend – 5=außerordentlich bedeutend)

ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Durchschnittliche Bewertung(gerundet)

	gesetzliche Regelungen
	4,1

	Vereinbarungen zw. Gewerkschaft und Arbeitgeberverband
	4,0

	Vereinbarungen zw. Gewerkschaft und Unternehmen
	4,3

	Vereinbarungen zw. Betriebsrat und Unternehmen
	2,4

	Vereinbarungen zw. Gewerk., Arbeitgeber und Regierung
	4,0

	sonstige Vereinbarungen
	0


FRAGE 9: (Mehrfachnennungen möglich)
Welche Arbeitskampfmaßnahmen sind gesetzlich erlaubt?
ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	uneingeschränktes Streikrecht (einschl. politischer Streiks)
	10

	uneingeschränktes Streikrecht (nach vorheriger offizieller Ankündigung ) 
	10

	Streikrecht nur für kollektivrechtlich regelbare Forderungen
	8

	Streikrecht nur nach Abschluss eines Schlichtungsverfahrens
	8

	Streikrecht nur nach Ablauf festgelegter Fristen (Friedenspflicht
	10

	sonstige Einschränkungen
	4


FRAGE 10: (Mehrfachnennungen möglich)
Welche sonstigen Aktionsformen zur Durchsetzung von Forderungen gibt es?

ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	Öffentliche Demonstrationen und Kundgebungen
	18

	Betriebsversammlungen und betriebsinterne Protestmaßnahmen
	18

	kurzzeitige symbolische Arbeitsniederlegungen
	14

	spontane öffentliche Protestaktionen
	8

	sonstige Aktionen
	4


FRAGE 11: (Mehrfachnennungen möglich)
Welche finanziellen Leistungen erhalten die Streikteilnehmer?
ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	verbindlich festgelegte Streikgelder für Gewerkschaftsmitglieder
	8

	keine finanzielle Streikunterstützung
	3

	Streikunterstützung in besonderen finanziellen Notfällen
	3

	sonstige finanzielle Streikunterstützung
	5


FRAGE 12: (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)
Haben die Arbeitgeber das Recht - als Gegenmaßnahme zum Streik - die Beschäftigten zeitweise von ihrer Arbeit auszusperren (Aussperrungsrecht)?

ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	ja
	4

	nein
	6

	unter bestimmten Bedingungen
	6


FRAGE 13: (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)
Welche Verhaltensregeln gibt es während der Gültigkeitsdauer (Laufzeit) von Kollektivverträgen?
ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	absolute Friedenspflicht (Verzicht auf alle Arbeitskampfmaßnahmen)
	6

	relative Friedenspflicht (nur eingeschränkte Aktionsformen möglich) 
	2

	keine Einschränkung der gewerkschaftlichen Handlungsoptionen
	10

	sonstige Verhaltensregeln
	1


FRAGE 14: (Mehrfachnennungen möglich)
Welche verbindlichen und formalisierten Verfahren zur Vermittlung bei Arbeitskonflikten gibt es?

ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	staatlich organisierte oder unterstützte Schlichtungsverfahren
	8

	Schlichtungsvereinbarungen zwischen den Verhandlungsparteien
	10

	Schlichtungsverfahren durch einen „neutralen“ Experten
	7

	keine formalisierten Schlichtungsverfahren
	3

	sonstige Schlichtungsverfahren
	2


FRAGE 15: (Mehrfachnennungen möglich)
Welche Rolle spielt die Politik/Regierung bei Arbeitskonflikten?
ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	aktiv moderierende bzw. deeskalierende Rolle
	9

	eher gewerkschaftsfreundliche Rolle
	1

	eher arbeitgeberfreundliche Rolle
	2

	passiv-neutrale Rolle
	8

	keine Rolle
	1


FRAGE 16: (Bitte alle Antworten ankreuzen)
Welchen Stellenwert haben externe Unterstützungspotenziale bei nationalen Arbeitskonflikten?

(Bitte jeweils eine Ziffer von 1 bis 5 ankreuzen: 

1=unbedeutend – 2=wenig bedeutend – 3=bedeutend – 4=sehr bedeutend – 5=außerordentlich bedeutend)

ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Durchschnittliche Bewertung (gerundet)

	Mobilisierung der nationalen Medien und Öffentlichkeit 
	4,3

	politische Parteien und andere politische Organisationen
	3,3

	praktische Solidarmaßnahmen anderer nationaler Gewerkschaften
	4,0

	Solidaritätsaktionen anderer europäischer Gewerkschaften
	3,8

	Solidaritätsaktionen durch internationale Dachverbände (ETF/ITF)
	3,9

	andere Unterstützungspotenziale 
	3,1


Erläuterungen zu Teil B:

Für die Regelung der nationalen Arbeits- und Sozialbedingungen haben KV mit den Unternehmen den höchsten Stellenwert. Nahezu von gleicher Bedeutung sind aber Regelungen auf gesetzlicher Basis.

Vereinbarungen mit Arbeitgeberverbänden bzw. tripartite Vereinbarungen haben einen deutlich geringeren Stellenwert. Unmittelbare Regelungen zwischen den Betriebsparteien sind nur für wenige Länder bedeutend. 

Dies liegt an den unterschiedlichen Systemen der Interessenvertretung. In den Län​dern, in denen ein „duales System“ existiert (eigenständige betriebliche und gewerk​schaftliche Interessenvertretung) sind betriebliche Vereinbarungen sehr wichtig.

In Europa hat sich ein differenziertes System von abgestuften rechtlichen Möglich​keiten des Streiks herausgebildet. Obwohl überall ein generelles Streikrecht existiert, weichen die Detailregelungen deutlich voneinander ab (vom uneingeschränkten Streikrecht, einschließlich des Rechts zu politischen Streiks, über eine Begrenzung des Streikrechts zur Umsetzung kollektivvertraglicher Forderungen bis hin zu stark reglementierten Schlichtungsverfahren ).

Ein ebenso differenziertes Bild zeigt sich bei der Betrachtung der Streikleistungen für Mitglieder. Die überwiegende Zahl der Gewerkschaften bietet ihren Mitgliedern ver​bindliche Leistungen im Streikfall, andere organisieren finanzielle Unterstützung in finanziellen Notfällen oder bieten überhaupt keine materielle Streikunterstützung an.

Des Weiteren ist zu beachten, dass sich unterschiedliche Formen der Konfliktregu​lierung im Streikfall etabliert haben. In den meisten Fällen wird diese Funktion von einem neutralen Experten übernommen.

Die Analyse der Unterstützungspotenziale im Arbeitskampf zeigt eindeutig, dass Kollektivverhandlungen noch überwiegend als nationale Angelegenheit betrachtet werden. Die nationalen Unterstützungspotenziale werden deutlich höher bewertet als Solidarmaßnahmen auf europäischer bzw. internationaler Ebene.

Für die Umsetzung einer koordinierten Strategie in Europa müssen diese Rahmen​bedingungen in die strategischen Überlegungen einbezogen werden.

Teil C:
Fragen zur inhaltlichen und materiellen Gestaltung von Kollektivverträgen

FRAGE 17: (Mehrfachnennungen möglich)
Welche der folgenden Punkte werden überwiegend auf gesetzlicher Basis geregelt? (A=Öffentliche Unternehmen, B=Private Unternehmen)

ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen A
	Zahl der Nennungen B

	Höhe der Löhne und Einkommen
	6
	0

	Mindesteinkommen
	10
	5

	Arbeitszeit
	15
	9

	Chancengleichheit (Genderpolitik)
	12
	6

	Kündigungsschutz
	15
	9

	soziale Sicherung (bei Alter, Invalidität, Krankheit, Arbeitslosigkeit)
	14
	10

	Urlaub
	16
	9

	Recht auf Weiterbildung
	7
	2

	Arbeitsbedingungen
	14
	7

	Gewerkschaftsrechte
	14
	8


FRAGE 18: (Mehrfachnennungen möglich)
Welche der folgenden Punkte werden überwiegend auf Basis kollektiv-rechtlicher Vereinbarungen zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeber geregelt?

(A=Öffentliche Unternehmen, B=Private Unternehmen)
ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen A
	Zahl der Nennungen B

	Höhe der Löhne und Einkommen
	14
	9

	Mindesteinkommen
	9
	6

	Arbeitszeit
	15
	8

	Chancengleichheit (Genderpolitik)
	11
	5

	Kündigungsschutz
	13
	7

	soziale Sicherung (bei Alter, Invalidität, Krankheit, Arbeitslosigkeit)
	10
	4

	Urlaub
	14
	7

	Recht auf Weiterbildung
	12
	6

	Arbeitsbedingungen
	13
	6

	Gewerkschaftsrechte
	14
	7


FRAGE 19: (Mehrfachnennungen möglich)
Welche der folgenden Punkte werden überwiegend von den Betriebsparteien (Betriebsrat und Unternehmensleitung) geregelt?

(A=Öffentliche Unternehmen, B=Private Unternehmen)
ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen A
	Zahl der Nennungen B

	Höhe der Löhne und Einkommen
	5
	3

	Mindesteinkommen
	4
	1

	Arbeitszeit
	4
	1

	Chancengleichheit (Genderpolitik)
	6
	2

	Kündigungsschutz
	5
	2

	soziale Sicherung (bei Alter, Invalidität, Krankheit, Arbeitslosigkeit)
	4
	2

	Urlaub
	3
	1

	Recht auf Weiterbildung
	6
	3

	Arbeitsbedingungen
	6
	4

	Gewerkschaftsrechte
	5
	3


FRAGE 20: (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)
In welchem Verhältnis stehen die Arbeits- und Sozialnormen der EU zu nationalen Regelungen?

ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	EU-Normen sind auf höherem Niveau
	4

	EU-Normen sind weitgehend deckungsgleich mit nationalen Normen
	3

	EU-Normen sind auf niedrigerem Niveau
	8


FRAGE 21: (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)
Wie hoch ist das Einkommensniveau des Eisenbahnsektors im Vergleich mit anderen nationalen Industrie- und Dienstleistungssektoren?

ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	Eisenbahnsektor liegt auf höherem Niveau
	7

	etwa gleiches Niveau wie andere Sektoren
	8

	Eisenbahnsektor liegt auf niedrigerem Niveau
	4


FRAGE 22: (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)
Wie hoch ist das Niveau sonstiger Arbeits- und Sozialbedingungen des Eisenbahnsektors im Vergleich mit anderen nationalen Sektoren?
ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	Eisenbahnsektor liegt auf höherem Niveau
	6

	etwa gleiches Niveau wie andere Sektoren
	9

	Eisenbahnsektor liegt auf niedrigerem Niveau
	3


FRAGE 23: (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)
Welche Unterschiede im Einkommensniveau gibt es zwischen staatlichen und privaten Unternehmen?

ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	bis zu 10% niedrigere Einkommen bei Privatunternehmen
	4

	10% bis 25% niedrigere Einkommen bei Privatunternehmen
	0

	mehr als 25% niedrigere Einkommen bei Privatunternehmen
	2

	keine gravierenden Unterschiede
	6

	höheres Einkommensniveau bei Privatunternehmen
	2


FRAGE 24: (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)
Wie hoch ist der Anteil von Zulagen/Prämien am Gesamteinkommen?

ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	keine Zulagen/Prämien
	1

	bis zu 10% des Einkommens
	7

	10% bis 25% des Einkommens
	7

	mehr als 25% des Einkommens
	2


FRAGE 25: (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)
Wie hoch ist der Anteil der leistungs- oder erfolgsabhängigen Einkommens-bestandteile (ohne Führungskräfte)?

ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	keine leistungs- oder erfolgsabhängigen Einkommensbestandteile
	7

	bis zu 10% des Einkommens
	3

	10% bis 25% des Einkommens
	3

	mehr als 25% des Einkommens
	2


FRAGE 26: (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)
Welche Auswirkungen hatte die Liberalisierungspolitik der EU auf die Einkommenssituation der Eisenbahnbeschäftigten?

ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	gravierende negative Auswirkungen
	5

	geringe negative Auswirkungen
	2

	keine unmittelbaren Auswirkungen
	10

	positive Auswirkungen
	0


FRAGE 27: (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)
Welche Auswirkungen hatte die Liberalisierungspolitik der EU auf sonstige Arbeits- und Sozialbedingungen der Eisenbahnbeschäftigten?
ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	gravierende negative Auswirkungen
	5

	geringe negative Auswirkungen
	6

	keine unmittelbaren Auswirkungen
	7

	positive Auswirkungen
	0


FRAGE 28: (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)
Wie hoch ist die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit im Bahnsektor? 

ERGEBNIS:

	Antwortmöglichkeiten:
	Minimal
	Maximal

	Stunden gemäß Gesetz
	35
	48

	Stunden gemäß Kollektivvereinbarung
	36
	41

	Stunden real geleistete Arbeitszeit
	34
	48


FRAGE 29: (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)
Wie hoch ist der durchschnittliche jährliche Urlaub im Bahnsektor?

	Antwortmöglichkeiten:
	Minimal
	Maximal

	Tage gemäß Gesetz
	20
	36

	Tage gemäß Kollektivvereinbarung
	24
	34

	Tage tatsächliche Urlaubszeit
	20
	36


FRAGE 30: (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)
Wie viele Arbeitsplätze wurden im Bahnsektor seit 1995 – also in den zurück liegenden 10 Jahren - vernichtet?

ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	weniger als 10% der Arbeitsplätze
	5

	10% bis 25% der Arbeitsplätze
	2

	25% bis 40% der Arbeitsplätze
	7

	mehr als 40% der Arbeitsplätze
	3


FRAGE 31: (Mehrfachnennungen möglich)
Welche Vereinbarungen zur Beschäftigungssicherung gibt es 

im Bahnsektor?

ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	gesetzliche Vereinbarungen
	4

	kollektiv-rechtliche Vereinbarungen
	11

	betriebliche Vereinbarungen
	8

	keine Vereinbarungen
	2

	sonstige Vereinbarungen
	2


FRAGE 32: (Mehrfachnennungen möglich)
Welche zentralen Punkte sind in den Vereinbarungen zur Beschäftigungssicherung geregelt?

ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	zeitlich befristeter Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen
	4

	soziale Ausgleichsmaßnahmen bei betriebsbedingten Kündigungen
	11

	Maßnahmen zur sozialen Abfederung von Rationalisierungsfolgen
	6

	sonstige Vereinbarungen
	0


FRAGE 33: (Mehrfachnennungen möglich)
Welche Instrumente der Beschäftigungssicherung werden praktiziert?
ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	freiwillige Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch finanzielle Abfindungen
	10

	Vorruhestandsregelungen
	13

	Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich
	4

	Transfer in Beschäftigungs- und/oder Qualifizierungsgesellschaften
	8

	Insourcing von bisher an externe Unternehmen vergebenen Arbeiten
	4

	Teilzeitmodelle (Job-Sharing, etc.)
	0

	unternehmensinterne Arbeitsvermittlung (interner Arbeitsmarkt)
	9

	sonstige Maßnahmen
	0


FRAGE 34: (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)
Wie hoch ist die Differenz zwischen der niedrigsten und der höchsten Lohngruppe nach den Regelungen des derzeit gültigen Kollektivvertrages?

ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	weniger als 100%
	3

	zwischen 100 und 200%
	4

	zwischen 200 und 300%
	3

	mehr als 300%
	7


FRAGE 35: (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)
Wie hoch ist das durchschnittliche Jahresbruttoeinkommen eines standardisierten Arbeitnehmers* (vor Abzug von Steuern und Sozialabgaben, einschließlich Zulagen, Urlaubsgeld, Jahresprämien, etc.)?

(* Lokführer, 35 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder, 10 Jahre Betriebszugehörigkeit, vollzeitbeschäftigt)

ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	weniger als 5.000 Euro                     
	3

	zwischen 5.000 und 10.000 Euro
	5

	zwischen 10.000 und 20. 000 Euro  
	1

	zwischen 20.000 und 30.000 Euro
	0

	zwischen 30.000 und 40.000 Euro   
	5

	mehr als 40.000 Euro
	4


FRAGE 36: (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)
Wie hoch ist das durchschnittliche Jahresnettoeinkommen eines standardisierten Arbeitnehmers* (nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben, einschließlich Zulagen, Urlaubsgeld, Jahresprämien, etc.)?

(* Lokführer, 35 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder, 10 Jahre Betriebszugehörigkeit, vollzeitbeschäftigt)

ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	weniger als 3.000 Euro                     
	3

	zwischen 3.000 und 7.500 Euro
	5

	zwischen 7.500 und 15. 000 Euro  
	1

	zwischen 15.000 und 20.000 Euro
	0

	zwischen 20.000 und 30.000 Euro
	6

	mehr als 30.000 Euro
	3


Erläuterungen zu Teil C:

Die Untersuchung der Fragestellung, welche Inhalte der Arbeits- und Sozialbedin​gungen auf welcher Ebene (Gesetz, KV, Betriebsvereinbarung) geregelt werden, zeigt zunächst, dass es vielfach zu Überschneidungen und Mehrfachregelungen kommt. 

Grundlegende Arbeits- und Sozialbedingungen sind meist als Mindestnormen gesetzlich geregelt. In entsprechenden KV werden diese Mindestnormen i. d. R. aus​geweitet bzw. verbessert. Das gleiche gilt für betriebliche Vereinbarungen, in denen oft eine Spezifizierung der KV vereinbart wird.

Trotz dieser Überschneidungen lassen sich bestimmte Fragen der Arbeits- und Sozi​albedingungen den jeweiligen Regelungsebenen zuordnen.

So sind Themen der sozialen Sicherung, des Kündigungsschutzes, der Arbeitszeit sowie der Gewerkschaftsrechte häufig auf gesetzlicher Basis geregelt, während in KV überwiegend die Höhe der Einkommen, die Weiterbildung und Fragen der Chan​cengleichheit geregelt werden. Die Bedeutung von betrieblichen Vereinbarungen hängt – wie bereits erwähnt – stark vom jeweiligen System der Interessenvertretung ab.

Die dringende Notwendigkeit verstärkter Bemühungen zur Etablierung EU-weiter Arbeits- und Sozialstandards wird dadurch deutlich, dass 80 Prozent der Befragten angeben, dass die geltenden EU-Normen gleich oder niedriger liegen als die ent​sprechenden nationalen Normen.

Wie nicht anders zu erwarten war, gibt es nach wie vor gravierende Einkommens​unterschiede im europäischen Bahnsektor. Im Extremfall liegt die Differenz für Beschäftigte mit den gleichen persönlichen Merkmalen und den gleichen Tätigkeits​feldern über 400 Prozent. Einen hohen Angleichungsbedarf gibt es auch für Arbeits​zeit- und Urlaubsregelungen in Europa. 

Ein Vergleich des Bahnsektors mit anderen nationalen Wirtschaftssektoren zeigt, dass in den meisten Ländern sowohl das Einkommensniveau als auch das Niveau der Arbeits- und Sozialbedingungen bei den Bahnbeschäftigten noch deutlich über den nationalen Durchschnittswerten liegt. Angesichts der Liberalisierungs- und Priva​tisierungspolitik im Bahnsektor dürfte sich diese Differenz allerdings zunehmend ver​ringern.

Die Ausgangsvermutung, dass das Einkommensniveau bei privaten Bahnunter​nehmen durchweg niedriger liegt, wurde durch die Befragung nicht bestätigt. 40 Pro​zent der Befragten geben an, dass es keine gravierenden Unterschiede gibt und 20 Prozent geben an, dass das Einkommensniveau bei Privatbahnen sogar höher liegt.

Die Auswirkungen der Liberalisierungspolitik der EU sind dagegen deutlich spürbar. 80 Prozent der Befragten geben an, dass sie sich negativ auf die Einkommen und Arbeits- und Sozialbedingungen der Bahnbeschäftigten ausgewirkt hat.

Auch die Entwicklung der Arbeitsplätze im Bahnsektor ist eindeutig negativ. Die Hälfte der Befragten meldet für die vergangenen zehn Jahre Arbeitsplatzverluste von 25 bis 40 Prozent, bei 20 Prozent der Befragten liegt der Arbeitsplatzabbau sogar über 40 Prozent.

Zur Bekämpfung des massiven Arbeitspatzabbaus haben die Gewerkschaften unter​schiedliche Schwerpunkte und Strategien entwickelt. So konnten rund ein Drittel der Befragten Beschäftigungssicherungsvereinbarungen auf gesetzlicher Basis durch​setzen, gefolgt von entsprechenden Vereinbarungen auf betrieblicher bzw. auf kollektivrechtlicher Ebene.

Deutliche Differenzierungen zeigen sich auch in der Wahl der Beschäftigungs​sicherungsinstrumente. Hier nehmen Vorruhestandsregelungen den bedeutendsten Platz ein, gefolgt von unternehmensinternen Massnahmen und dem Transfer in Beschäftigungsgesellschaften.

Bemerkenswert ist in diesem Kontext, dass von Insourcing-Modellen, Arbeitszeit​verkürzungen und Teilzeit-Modellen relativ wenig Gebrauch gemacht wurde.

Teil D:
Fragen zur Kontrolle und Koordinierung von Kollektivverträgen
FRAGE 37: (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)
Wie hoch ist der Anteil der Beschäftigten im Bahnsektor, die tatsächlich von den Leistungen der Kollektivvereinbarungen profitieren?

(A=Öffentliche Unternehmen, B=Private Unternehmen)

ERGEBNIS:

	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen A
	Zahl der Nennungen B

	weniger als 10%
	0
	0

	zwischen 10 und 25%
	0
	0

	zwischen 25 und 50%
	0
	0

	zwischen 50 und 75%
	0
	0

	zwischen 75 und 100%
	6
	6

	100%
	9
	2


FRAGE 38: (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)
Welche Öffnungsklauseln gibt es in den Kollektivvereinbarungen?
ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	die Option zur Abweichung von Kollektivvereinbarungen im Falle wirtschaftlicher Schwierigkeiten der gesamten Branche
	1

	die Option zur Abweichung von Kollektivvereinbarungen im Falle wirtschaftlicher Schwierigkeiten einzelner Unternehmen
	0

	die Option zur Abweichung von Kollektivvereinbarungen     im Falle drohender Arbeitsplatzverluste
	2

	keine Öffnungsklauseln
	12

	sonstige Regelungen
	3


FRAGE 39: (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)
Gibt es spezielle Regelungen, die zur Anwendung von Kollektivvereinbarungen auf den gesamten Bahnsektor führen können?
ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	auf Basis einer gesetzlichen Regelung (z. B. Allgemeinverbindlichkeitserklärung)
	5

	auf Basis einer Kollektivvereinbarung mit den Arbeitgebern
	7

	keine derartigen Regelungen
	4

	sonstige Regelungen
	0


FRAGE 40: (Mehrfachnennungen möglich)
Welche Kontrollsysteme gibt es, die zur Umsetzung und Einhaltung von Kollektivvereinbarungen führen?
ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	durch staatliche Institutionen
	3

	durch gemeinsame Kontrollmechanismen von Gewerkschaften und Arbeitgebern
	4

	Kontrollmechanismen auf Betriebsebene (durch Betriebsräte)
	5

	gewerkschaftsinterne Kontrollsysteme
	5

	keine Kontrollsysteme
	0

	sonstige Kontrollsysteme
	0


FRAGE 41: (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)
Falls mehrere Gewerkschaften für Kollektivverhandlungen zuständig sind, gibt es gemeinsame oder getrennte Verhandlungen mit den Arbeitgebern?

ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	immer gemeinsame Verhandlungen
	9

	überwiegend gemeinsame Verhandlungen
	3

	immer getrennte Verhandlungen
	0

	gemeinsame Verhandlungen nur zu bestimmten Themen
	3


FRAGE 42: (Mehrfachnennungen möglich)
Welche Koordinierungsmechanismen gibt es zwischen den zuständigen nationalen Gewerkschaften?
ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	Verhandlungsgemeinschaften
	9

	besondere Koordinierungsgremien
	4

	Generalabkommen der Gewerkschaften
	3

	informelle Absprachen zwischen den Gewerkschaften
	11

	keine Koordinierungsmechanismen
	0

	sonstige Koordinierungsmechanismen
	1


FRAGE 43: (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)
Gibt es Kollektivverträge, deren Leistungen ausschließlich den Mitgliedern der vertragsschließenden Gewerkschaften vorbehalten sind?

ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	ja
	1

	nein
	15


FRAGE 44: (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)
Wer entscheidet über die Forderungen und die Annahme des Ergebnisses der Kollektivverhandlungen?

ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	der Vorstand der Gewerkschaft
	8

	eine spezielle Verhandlungskommission
	3

	eine Befragung der Mitglieder
	7

	sonstige Regelungen
	2


FRAGE 45: (Mehrfachnennungen möglich)
Welche transnationalen Koordinierungsansätze gibt es bereits?

(Falls transnationale Kooperationsstrukturen existieren, bitte näher erläutern!)

ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	gemeinsame Leitlinien und Grundsätze
	4

	gemeinsame Koordinierungsgremien
	4

	Verpflichtung zur gegenseitigen Information
	3

	Beteiligung von Experten aus anderen Länder an den Verhandlungen
	0

	andere Formen der Koordinierung
	2

	keine transnationale Koordinierung
	8


Erläuterungen zu Teil D:

Hinsichtlich der gewerkschaftsinternen Abläufen und Entscheidungsstrukturen bei Tarifverhandlungen zeigen sich deutliche Unterschiede. Während es in einigen Gewerkschaften üblich ist, das die Vorstände über KV-Forderungen und den Abschluss von KV entscheiden, übernehmen in anderen Organisationen spezielle Expertenkommissionen diese Aufgabe. Darüber hinaus ist es durchaus üblich, dass bei zentralen Entscheidungen auch Mitgliederbefragungen durchgeführt werden.

Während die Koordinierung der Verhandlungen zwischen den zuständigen Gewerk​schaften auf nationaler Ebene mehr oder weniger gut geregelt ist, gibt es bisher kaum grenzüberschreitende Koordinierungsstrukturen. Das Modell der nordischen Gewerkschaften ist hier sicher eine positive Ausnahme.

Auf diesem Feld gibt es also in naher Zukunft dringenden Handlungsbedarf.

Teil E:
Fragen zur Strategie von Kollektivverhandlungen
FRAGE 46: (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)
Welche formalisierten Leitlinien für die Lohn- und Einkommenspolitik gibt es?

ERGEBNIS:
	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	Indexierung der Einkommenserhöhung auf Basis der Inflationsrate
	3

	die „verteilungsneutrale Lohnformel“ (Inflationsrate plus Produktivitätssteigerung)
	4

	die „umverteilungsorientierte Lohnformel“ (Inflationsrate plus Produktivitätssteigerung plus Umverteilungskomponente)
	1

	die „bedarfsorientierte Lohnformel“ auf Basis der Entwicklung der Lebenshaltungskosten der Arbeitnehmer
	2

	keine formalisierten Leitlinien
	8

	sonstige Leitlinien
	1


FRAGE 47: (Bitte alle Antworten ankreuzen)
Welchen Stellenwert haben folgende Ziele für die Strategie der Kollektiv-

verhandlungen?

(Bitte jeweils eine Ziffer von 1 bis 5 ankreuzen: 

1=unbedeutend – 2=wenig bedeutend – 3=bedeutend – 4=sehr bedeutend – 5=außerordentlich bedeutend)

ERGEBNIS:

	Antwortmöglichkeiten:
	Durchschnittliche Bewertung (gerundet) 

	Erhöhung der Einkommen
	4,4

	Beschäftigungssicherung
	4,4

	Arbeitszeitverkürzung
	2,9

	Chancengleichheit (Genderpolitik)
	3,6

	Sicherung der Sozialbedingungen (Rente, Gesundheit, etc.)
	4,3

	Anspruch auf Weiterbildung
	3,8

	sonstige strategische Ziele
	3,0


FRAGE 48: (Bitte alle Antworten ankreuzen)
Welchen Stellenwert haben folgende einkommenspolitischen Ziele?

(Bitte jeweils eine Ziffer von 1 bis 5 ankreuzen: 

1=unbedeutend – 2=wenig bedeutend – 3=bedeutend – 4=sehr bedeutend – 5=außerordentlich bedeutend)

ERGEBNIS:

	Antwortmöglichkeiten:
	Durchschnittliche Bewertung (gerundet) 

	Erhöhung der Realeinkommen
	4,6

	überproportionale Erhöhung der unteren Einkommensgruppen
	3,9

	Angleichung der Einkommen in der gesamten Branche
	4,6

	sonstige einkommenspolitische Ziele
	3,3


FRAGE 49: (Bitte alle Antworten ankreuzen)
Welchen Stellenwert haben folgende beschäftigungspolitischen Ziele?

(Bitte jeweils eine Ziffer von 1 bis 5 ankreuzen: 

1=unbedeutend – 2=wenig bedeutend – 3=bedeutend – 4=sehr bedeutend – 5=außerordentlich bedeutend)

ERGEBNIS:

	Antwortmöglichkeiten:
	Durchschnittliche Bewertung (gerundet) 

	gesetzliche Regelungen zur Erhaltung von Arbeitsplätzen
	4,4

	Kollektivverträge mit Arbeitgebern zur Beschäftigungssicherung
	4,6

	sonstige beschäftigungspolitische Ziele
	3,5


FRAGE 50: (Bitte alle Antworten ankreuzen)
Welchen Stellenwert haben folgende Arbeitszeitziele?

(Bitte jeweils eine Ziffer von 1 bis 5 ankreuzen: 

1=unbedeutend – 2=wenig bedeutend – 3=bedeutend – 4=sehr bedeutend – 5=außerordentlich bedeutend)

ERGEBNIS:

	Antwortmöglichkeiten:
	Durchschnittliche Bewertung (gerundet) 

	Verkürzung der Wochenarbeitszeit
	3,4

	Verkürzung der Lebensarbeitszeit
	3,6

	Vorruhestandsmodelle
	3,5

	flexible Arbeitszeitmodelle (Arbeitszeitkonten, etc.)
	3,1

	Förderung von Teilzeitarbeit
	2,8

	sonstige Arbeitszeitziele
	2,6


FRAGE 51: (Bitte alle Antworten ankreuzen)
Welchen Stellenwert haben folgende Schutzmaßnahmen?

(Bitte jeweils eine Ziffer von 1 bis 5 ankreuzen: 

1=unbedeutend – 2=wenig bedeutend – 3=bedeutend – 4=sehr bedeutend – 5=außerordentlich bedeutend)

ERGEBNIS:

	Antwortmöglichkeiten:
	Durchschnittliche Bewertung (gerundet) 

	gesetzliche Mindestlöhne
	4,1

	Anwendung der EU-Entsende-Richtlinie auf den Bahnsektor
	3,7

	flächendeckende Kollektivverträge für den Bahnsektor
	4,6

	ein europäischer Kollektivvertrag
	4,0

	andere Ziele
	2,7


FRAGE 52: (Bitte alle Antworten ankreuzen)
Welchen Stellenwert haben folgende sozialpolitische Ziele?

(Bitte jeweils eine Ziffer von 1 bis 5 ankreuzen: 

1=unbedeutend – 2=wenig bedeutend – 3=bedeutend – 4=sehr bedeutend – 5=außerordentlich bedeutend)

ERGEBNIS:

	Antwortmöglichkeiten:
	Durchschnittliche Bewertung (gerundet) 

	Erhaltung der gesetzlichen Alterssicherungssysteme
	4,5

	Stärkung betrieblicher und/oder privater Alterssicherungssysteme
	4,1

	Erhaltung der gesetzlichen Gesundheitssicherungssysteme
	4,5

	Stärkung betrieblicher Gesundheitssicherungssysteme
	3,6

	Gleichstellung der Geschlechter (Gender-Politik)
	4,3

	Recht auf Bildung und Weiterbildung
	4,3

	Stärkung der gewerkschaftlichen Grundrechte  
	4,8

	sonstige sozialpolitische Ziele
	3,2


Erläuterungen zum Teil E:

Formalisierte Leitlinien für KV zur Einkommenspolitik spielen durchaus eine wesent​liche Rolle bei der Festlegung von Forderungen.

Folgende Leitlinien spielen in der Praxis eine Rolle:

· Indexierung (Litauen, Estland, Belgien, Frankreich, Rumänien)

· Verteilungsneutrale Lohnformel (Italien, Bulgarien, Rumänien, Ungarn)

· Umverteilungsorientierte Lohnformel (Slowenien, Estland)

· Bedarfsorientierte Leitlinie (Schweiz, Lettland).

Den höchsten politischen Stellenwert im Rahmen von KV nimmt die Beschäftigungs​sicherung ein, gefolgt von Einkommenserhöhung, sozialer Sicherung und Arbeits​zeitpolitik.

Im Rahmen der Einkommenspolitik wird dem Ziel der Erhöhung der Realeinkommen Vorrang vor der Angleichung der Einkommensgruppen gegeben.

In der Arbeitszeitpolitik werden Modelle der Lebensarbeitszeitverkürzung deutlich höher bewertet als Modelle der Wochenarbeitszeitverkürzung bzw. Teilzeitmodelle.

Im sozialpolitischen Bereich liegen die Schwerpunkte auf der Stärkung gewerkschaft​licher Rechte sowie der Gesundheits- und Alterssicherung.

Als Schutzmassnahmen gegen Lohn- und Sozialdumping setzen die Befragten in erster Linie auf gesetzliche Mindestlöhne und flächendeckende KV, gefolgt von der Anwendung der EU-Entsende-Richtlinie sowie den Abschluss eines europäischen KV.

Teil F:
Fragen zu den gewerkschaftspolitischen Zielen für eine Koordinierung auf europäischer Ebene
FRAGE 53:

Welchen politischen Stellenwert hat die Koordinierung von gewerkschaftlichen Verhandlungsstrategien auf europäischer Ebene?

(Bitte eine Ziffer von 1 bis 5 ankreuzen: 

1=unbedeutend – 2=wenig bedeutend – 3=bedeutend – 4=sehr bedeutend – 5=außerordentlich bedeutend)

ERGEBNIS:

	Antwortmöglichkeiten:
	Durchschnittliche Bewertung (gerundet)

	politischer Stellenwert
	4,5


FRAGE 54: (Bitte alle Antworten ankreuzen)
Welchen Stellenwert haben die folgenden strategischen Ansätze?

(Bitte jeweils eine Ziffer von 1 bis 5 ankreuzen: 

1=unbedeutend – 2=wenig bedeutend – 3=bedeutend – 4=sehr bedeutend – 5=außerordentlich bedeutend)

ERGEBNIS:

	Antwortmöglichkeiten:
	Durchschnittliche Bewertung (gerundet)

	Schaffung europaweiter Sozialstandards über die Intensivierung des Sozialen Dialogs auf Branchenebene
	4,6

	Koordinierung bzw. Vernetzung der nationalen Gewerkschaftsstrategien zu den Kollektivverhandlungen
	4,3

	sonstige strategische Ansätze
	3,6


FRAGE 55: (Bitte alle Antworten ankreuzen) 
Welchen Stellenwert haben folgende inhaltliche Ansätze?

(Bitte jeweils eine Ziffer von 1 bis 5 ankreuzen: 

1=unbedeutend – 2=wenig bedeutend – 3=bedeutend – 4=sehr bedeutend – 5=außerordentlich bedeutend)

ERGEBNIS:

	Antwortmöglichkeiten:
	Durchschnittliche Bewertung (gerundet)

	gemeinsame Leitlinien für den grenzüberschreitenden Verkehr
	4,5

	gemeinsame Leitlinien für die Einkommenspolitik
	4,1

	gemeinsame Leitlinien für die Arbeitszeitpolitik
	4,4

	gemeinsame Leitlinien für europaweite Qualifikationsstandards
	4,1

	gemeinsame Leitlinien für europaweite Sozialstandards
	4,4

	sonstige inhaltliche Ansätze
	4


FRAGE 56: (Bitte alle Antworten ankreuzen)
Welchen Stellenwert haben folgende organisatorische Ansätze?

(Bitte jeweils eine Ziffer von 1 bis 5 ankreuzen: 

1=unbedeutend – 2=wenig bedeutend – 3=bedeutend – 4=sehr bedeutend – 5=außerordentlich bedeutend)

ERGEBNIS:

	Antwortmöglichkeiten:
	Durchschnittliche Bewertung (gerundet)

	Koordinierungsvereinbarungen über die ETF-Sektion Eisenbahn
	4,4

	Koordinierung auf regionaler Ebene (z. B. Nordische Gewerkschaften)
	3,9

	Schaffung eines Informations- und Kommunikationsnetzwerkes
	4,5

	praktische Erfahrungen durch Austausch von Experten
	4,4

	sonstige organisatorische Ansätze
	3,7


FRAGE 57: (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)
Ist die Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung an der Entwicklung verbindlicher Koordinationsstrukturen auf europäischer Ebene vorhanden? 

	Antwortmöglichkeiten:
	Zahl der Nennungen:

	Ja 
	13

	Nein
	0

	Unter bestimmten Bedingungen
	2


Erläuterungen zum Teil F:

Die politische Bedeutung der Aktivitäten zur Koordinierung von KV auf europäischer Ebene wird ausnahmslos von allen Befragten bestätigt. Strategisch setzt man auf eine „Doppelstrategie“ – einerseits die Durchsetzung EU-weiter Standards und ande​rerseits die stärkere Vernetzung nationaler KV-Strategien.

Inhaltlich werden gemeinsame Leitlinien zum grenzüberschreitenden Verkehr sowie gemeinsame Leitlinien für EU-Standards präferiert, gefolgt von Einkommens-, Arbeitszeit und Qualifizierungsleitlinien.

Organisatorisch steht die Schaffung eines Informations- und Kommunikations​netzwerkes an erster Stelle. Des Weiteren werden der Austausch von Experten, die Koordinierung auf regionaler Ebene sowie Vereinbarungen im Rahmen der ETF-Sektion Eisenbahn vorgeschlagen.


Teil 3:

Ergebnisse der Experteninterviews mit ausgewählten Bahngewerkschaften

Ergänzend zu der Datenerhebung mittels Fragebogen wurden insgesamt zehn Experteninterviews mit den für Tarifarbeit zuständigen Kolleginnen und Kollegen ausgewählter Bahngewerkschaften vor Ort durchgeführt.

Ablauf der Interviews

Es fanden Interviews mit folgenden Organisationen statt:

· FTW/UTWB, Bulgarien

· CGT, Frankreich

· Fackförbundedet ST, Schweden

· ERAU, Estland

· CC.OO, Spanien

· FNCTTFEL, Luxembourg

· Metro workers Fed./Drum de Fier, Rumänien

· SS, Slowenien

· TRANSNET, Deutschland

· LdZA, Lettland

Ein weiteres geplantes Interview mit der britischen Gewerkschaft RMT konnte aus terminlichen Gründen leider nicht mehr durchgeführt werden.

Bei der Auswahl der Interviewpartner wurde vor allem auf die Repräsentativität des jeweiligen nationalen Systems sowie auf die Einbeziehung von „neuen“ Mitglieds​staaten der EU bzw. von Kandidatenländer geachtet. 

Um eine Vergleichbarkeit herzustellen, wurden die Interviews auf der Basis eines von EVA entwickelten Leitfadens durchgeführt. Dieses Rahmenkonzept war allerdings so angelegt, dass ausreichend Freiraum für die Besprechung anderer interessanter Fragestellungen und Hintergründe zum Themenkomplex Kollektivvereinbarungen vorhanden war. In der Regel erstreckte sich die Befragung über mehrere Stunden.

Inhaltlich zielten die Experteninterviews darauf ab, den politischen Kontext der natio​nalen Tarifvertragssysteme zu erfragen, die politischen Motive der beteiligten Orga​nisationen in diesem Handlungsfeld zu eruieren sowie Vorschläge und Ideen zur Entwicklung einer gemeinsamen europäischen Perspektive der Bahngewerkschaften zu generieren. 

Befragungsergebnisse

Auch auf die Gefahr hin, dass Einzelergebnisse und Detailinformationen verkürzt dargestellt werden, wird im Folgenden der Versuch einer zusammenfassenden Wer​tung dieser Untersuchungsphase unternommen. Ein unkommentierter Abdruck der Interviews wäre für Außenstehende kaum nachvollziehbar und deshalb auch wenig hilfreich. 

Die Aussagen und vor allem die politischen Wertungen der Experten im Rahmen der Interviews sind in die zusammenfassende Analyse eingeflossen. Aus Gründen des Vertrauensschutzes werden diese individuellen Wertungen weder bestimmten Personen noch bestimmten Organisationen zugeordnet. Für die Ziele dieser Arbeitsphase ist eine solche Zuordnung weder erforderlich noch hilfreich.

Fest steht jedenfalls: Die Experteninterviews waren eine notwendige und sinnvolle Ergänzung der Datenerhebung per Fragebogen. 

Durch die Diskussion der politischen Hintergründe und Motive wurde die Haltung zu wichtigen Fragen der Tarifpolitik überhaupt erst nachvollziehbar und verständlich. Analog des o. g. Leitfadens werden die zusammengefassten Ergebnisse in folgen​den drei Themenfeldern gegliedert dargestellt:

· Politischer Stellenwert von Kollektivvereinbarungen

· Kollektivvereinbarungen im System der industriellen Beziehungen

· Merkmale der „Verhandlungs- und Streitkultur“.

Themenkreis 1:
Politischer Stellenwert von Kollektivvereinbarungen
Trotz aller Differenzen im Detail räumen alle befragten Organisationen Kollektiv​verträgen (KV) einen bedeutenden Stellenwert ein, als ein unverzichtbares Instru​ment zur Durchsetzung von Arbeitnehmerinteressen. Bei näherem Hinsehen stellen sich allerdings gravierende Bewertungsunterschiede heraus.

Auf der einen Seite finden wir diejenigen Länder, in denen die Autonomie der Tarif​parteien weitgehend etabliert ist. Demzufolge ist die Einmischung staatlicher Organe relativ gering. Das autonome Recht zur Setzung von Kollektivnormen – ohne staat​liche Bevormundung – führt zu hohen Erwartungen bei der Mitgliedschaft. Erfolg oder Misserfolg bei Verhandlungen haben demzufolge unmittelbare Auswirkungen auf die Mitgliederentwicklung und –bindung.

Auf der anderen Seite gibt es diejenigen Länder, die den Tarifparteien nur einen engen Spielraum für eine autonome Gestaltung von Arbeitsnormen überlassen. Wesentliche Inhalte der Arbeits- und Sozialordnung sind gesetzlich festgelegt. Folge​richtig erwarten die Mitglieder eher ein erfolgreiches politisches Lobbying zur Siche​rung bzw. Verbesserung der entsprechenden Gesetze. KV im engeren Sinne erhal​ten einen geringeren Stellenwert. Sonderfälle in dieser Gruppe sind Frankreich und Luxemburg, wo im Rahmen des sogen. „statuts“ alle wesentlichen Fragen der Arbeitsbeziehungen geregelt sind. Hier sind die Erwartungen der Mitglieder in erster Linie auf die Sicherung des „statuts“ orientiert.

In einigen der befragten Länder existiert eine Mischform, die darin besteht, dass Mindestvereinbarungen der Tarifparteien im Rahmen von Allgemeinverbindlichkeits​erklärungen faktisch den Status von gesetzlichen Regelungen erhalten. Hier zielt die Tarifstrategie der Gewerkschaften auf Vereinbarungen, die diese Mindestnormen übertreffen.

Unabhängig von der jeweiligen Bedeutung der KV zur konkreten Durchsetzung von Arbeitnehmerinteressen, gibt es eine hohe „symbolische“ Bedeutung für die Gewerk​schaften. Das Recht zur Gestaltung von Arbeits- und Sozialnormen symbolisiert auch die Anerkennung der Gewerkschaften als gleichberechtigter Partner in der Arbeits​welt, der mit den Vertretern des Kapitals auf gleicher Augenhöhe verhandeln kann. 

Dies setzt allerdings voraus, dass die Kapitalvertreter tatsächlich über entsprechende Entscheidungsbefugnisse verfügen und nicht – wie in vielen öffentlichen Unterneh​men – von der Politik bevormundet werden.

In den Beitritts- bzw. Kandidatenländern ist das System der KV noch nicht in dem Maße entwickelt und gefestigt wie in den EU-15-Staaten. Die Arbeitsnormen sind hier weitgehend durch staatliche Verordnungen und Gesetze geregelt.

Themenkreis 2: 
Kollektivvereinbarungen im System der industriellen Beziehungen

Die Befragung hat eindeutig gezeigt, dass das jeweilige System der industriellen Beziehungen erheblichen Einfluss auf die KV-Strategien der betroffenen Gewerk​schaften ausübt. 

Es lassen sich im Wesentlichen drei idealtypische Modelle der industriellen Bezie​hungen identifizieren: 

· Das konfliktorientierte Modell, 

· das sozialpartnerschaftliche Modell sowie 

· das korporatistische Modell. 

Selbstverständlich kommen diese idealtypischen Modelle in der Realität eher als Mischformen vor. Zur Beschreibung des spezifischen Politikverständnisses bzw.  daraus resultierender Verhaltensmuster ist diese Unterscheidung trotzdem sehr hilf​reich.

In traditionell konfliktorientierten Arbeitsbeziehungen werden KV meist als Teil einer übergeordneten politischen Gesamtstrategie zur Durchsetzung von Arbeitnehmer​interessen gewertet. Arbeitgeber und Gewerkschaften neigen dazu, die Verhandlun​gen mit Maximalforderungen zu eröffnen, um dadurch einen taktischen Vorteil zu erreichen oder das eigene Klientel zu politisieren und zu motivieren. Die Chancen für einen von beiden Seiten akzeptierten Kompromiss sind eher gering. Eine Eskalation des Konflikts ist vielfach vorprogrammiert und deshalb unausweichlich.

In traditionell sozialpartnerschaftlichen Arbeitsbeziehungen werden KV eher als begrenzter ökonomischer Verteilungskonflikt betrachtet. Politische Kalküle spielen eine untergeordnete Rolle. Beide Seiten wirken gegenüber ihrer eigenen Klientel deeskalierend und sind bestrebt, die Interessenunterschiede zu versachlichen. Die Forderungen werden auf das ökonomisch „Machbare“ ausgerichtet. 

Kompromisse können in den meisten Fällen ohne Arbeitskampfmaßnahmen in den Verhandlungs​runden erreicht werden. Es gibt keine allzu hoch gesteckten Erwartungen des jeweili​gen Klientels. Eine Kompromisslösung wird von beiden Seiten akzeptiert und als Erfolg gewertet.

In traditionell korporatistisch ausgerichteten Arbeitsbeziehungen übernimmt der Staat eine führende Rolle im Rahmen des Interessensausgleichs der Sozialpartner. Staat​liche Institutionen schalten sich aktiv in den Prozess der Gestaltung von Arbeits​normen ein und moderieren den Verteilungskonflikt. Eine von den Sozialpartnern autonom gestaltete Lohnfindung und Normsetzung findet praktisch nicht statt. In diesem System ist es für die Gewerkschaften extrem wichtig, ihre Interessen im poli​tischen Raum zu platzieren und durch politisches Lobbying die Meinungsführerschaft für soziale Fragen zu erringen. Die eigentlichen Verhandlungen spielen dann eine eher untergeordnete bzw. eine formale Rolle.

Da der Eisenbahnbereich nach wie vor durch staatliche Strukturen geprägt ist, findet in diesem Sektor eine besonders starke politische Einflussnahme auf Verhandlungen und den Abschluss von KV statt. In vielen Ländern haben die Regelungen für den Eisenbahnsektor sogar Modellcharakter, an dem sich andere Sektoren orientieren. 

In den Beitritts- bzw. Kandidatenländern ist der Anteil der Arbeitsnormen, die unmit​telbar über gesetzliche Vorgaben oder über direkte Einflussnahme des Staates zustande kommen besonders hoch. Es gibt zwar das formal-juristische Grundrecht der Tarifautonomie, das in der Praxis aber durch politische Vorgaben erheblich ein​geschränkt wird. 

Die hier vorgestellten Modelle der industriellen Beziehungen haben jeweils ganz spezifische Vor- und Nachteile, die an dieser Stelle nicht erörtert werden können. Eine generelle Aussage, welches Modell aus gewerkschaftlicher Sicht am erfolg​reichsten ist, kann es nicht geben. Dies hängt von einer Reihe weiterer Faktoren ab, u. a. von der gesellschaftspolitischen Stärke und Durchsetzungsfähigkeit der Tarif​parteien. 

Ein weiterer wesentlicher Faktor ist der jeweilige Grad der gewerkschaftlichen Ver​ankerung im Betrieb und damit die Möglichkeit zur Mobilisierung bei Arbeitskon​flikten. Außerdem spielt es eine große Rolle, ob eine eigenständige betriebliche Inte​ressenvertretung (duales System) existiert.

Themenkreis 3: 
Merkmale der „Verhandlungs- und Streitkultur“
Ein wesentliches Ergebnis der Befragung muss gleich vorweg genommen werden: Ohne grundlegende Kenntnisse über die spezifische „politische Kultur“ eines Landes, die sich über Jahrzehnte entwickelt hat, ist eine Beurteilung der nationalen Gewerk​schaftsstrategien – einschließlich der Tarifstrategie – schlichtweg unmöglich. 

Diese Erkenntnis macht den ohnehin schon schwierigen Prozess der Annäherung in Europa noch komplizierter. Für eine gemeinsame gewerkschaftliche Strategiebildung und einen koordinierten Handlungsrahmen ist die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen politischen Traditionen aber unerlässlich. Ein gegenseitiges Ver​ständnis für die jeweiligen nationalen Problemkonstellationen setzt Basiskenntnisse über die unterschiedlichen nationalen politischen Kulturen zwingend voraus.

Gewerkschaftliche Erfolge, die in einem Land stillschweigend hinter verschlossenen Türen auf Verhandlungsbasis erzielt werden, lassen sich in einem anderen Land nur über massive Proteste und Arbeitskampfmaßnahmen erreichen. Eine allgemein​gültige Messlatte für die „richtige“ oder „falsche“ Strategie kann es selbstverständlich nicht geben. Gewerkschaftliche Handlungsmuster, die  in dem einen Land über Jahre erfolgreich praktiziert werden, können in einem anderen Land völlig sinnlos und kontraproduktiv sein. Deshalb ist es ratsam, das Verhalten anderer Gewerkschaften zurückhaltend und keinesfalls nach den eigenen Wertmaßstäben zu beurteilen.

In der Tendenz lässt sich feststellen, dass Systeme, in denen der Staat eine dominierende Rolle bei der Gestaltung der Arbeitsbeziehungen einnimmt, anfälliger für Arbeitskonflikte sind. Interessensgegensätze in Detailfragen erhalten hier eine gewisse Eigendynamik, die oft in politische Auseinandersetzungen mündet. Konven​tionelle ökonomische Verteilungskonflikte zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaf​ten werden in öffentlichen Bahnunternehmen häufig zu politischen Konflikten um die jeweilige Regierungspolitik hochstilisiert. Dies erschwert tragfähige Kompromiss​lösungen, bei denen beide Seiten ihr Gesicht wahren können.

Im Unterschied dazu lässt sich für Systeme, in denen der Staat eine passiv-moderie​rende Rolle im Hinblick auf die Regelung von Arbeitsbeziehungen einnimmt, eine Tendenz zur „Versachlichung“ von Konflikten feststellen. In diesem Fall wird das poli​tische Selbstverständnis der Beteiligten nicht in Frage gestellt, sondern lediglich die Bereitschaft eingefordert, die Argumente der anderen Seite zu würdigen und Ab​striche an der eigenen Position zu machen.

Insgesamt betrachtet, lässt sich für den Bahnsektor eine Entwicklung hin zur Ver​sachlichung von Arbeitskonflikten erkennen. Die Forderungen werden stärker am „Machbaren“ orientiert und die Verhandlungen werden zunehmend von ökono​mischen Experten dominiert, die die gleiche Sprache sprechen, auf der gleichen Ebene argumentieren und damit wesentlich zur Entschärfung von Konflikten beitra​gen.

Diese Entwicklung ist vor allem in den Beitritts- bzw. Kandidatenländern zu beobachten. KV werden als Instrument des Interessenausgleichs zwischen Arbeit und Kapital begriffen. Lösungen sollen grundsätzlich im Rahmen eines rationalen Dialogs erzielt werden, bei dem keine der beiden Seiten „über den Tisch gezogen“ wird. Die Tatsache, dass dieser Dialog für die Gewerkschaften nur erfolgreich sein kann, wenn ihre potenzielle Fähigkeit zum Arbeitskampf vorhanden ist, dürfte beiden Seiten bewusst sein. 

Unabhängig von der jeweiligen „politischen Kultur“ scheint sich in den letzten Jahren ein sachliches Gesprächsklima während der Verhandlungen zum KV etabliert zu haben. Man tritt sich nicht als „Klassenfeind“ gegenüber, sondern als professioneller Partner, mit dem Ziel, einen fairen und tragfähigen Kompromiss auszuhandeln. Dazu ist ein gewisses Maß an gegenseitigem Vertrauen und Verlässlichkeit notwendig. Dies hat sich in den meisten Fällen in den vergangenen Jahren entwickelt.

Teil 4:

Bewertung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen

1. Politische Initiativen und Koordinierungsbedarf

Nach übereinstimmender Auffassung aller Befragten kann die politische Initiative zur Koordinierung und Vernetzung der nationalen Tarifstrategien nur von der ETF aus​gehen bzw. getragen werden. Die ETF bzw. die ETF-Sektion Eisenbahn, als demo​kratisch legitimierte Repräsentantin der Interessen der europäischen Bahngewerk​schaften sollte die Federführung bei der Gestaltung und Entwicklung dieses neuen gewerkschaftlichen Handlungsfeldes übernehmen. Alle grundlegenden Schritte und Entscheidungen sollten deshalb in den Gremien der ETF diskutiert und beschlossen werden.

Selbstverständlich sind sich die beteiligten Organisationen aber auch darüber im Klaren, dass die derzeitigen personellen und finanziellen Kapazitäten der ETF bei weitem nicht ausreichen, ein Projekt dieses Ausmaßes aus eigener Kraft zu initiieren und zu implementieren. Deshalb wird die vorliegende Initiative von EVA ausdrücklich begrüßt und eine Fortsetzung der projektbezogenen Unterstützung für dringend not​wendig erachtet.

Zur effizienteren Abstimmung zwischen der Projektarbeit der EVA und der Gremien​arbeit der ETF wird von einigen Gewerkschaften die Einrichtung einer koordinieren​den Arbeitsgruppe „Kollektivverträge“ vorgeschlagen.

2. Regionale Koordinierungsstrukturen

Einige Gewerkschaften haben bereits auf regionaler Ebene Koordinierungsstrukturen aufgebaut, die sich u. a. auch mit der Abstimmung von Tarifstrategien beschäftigen. Als Beispiele seien hier das “Nordische Kooperationsprojekt“ der skandinavischen Gewerkschaften sowie das „4-Länder-Treffen“ unter Beteiligung von TRANSNET, SEV, GdEÖ und FNCTTFEL genannt.

Diese Form der Koordinierung hat eine Reihe von Vorteilen: Der finanzielle und organisatorische Aufwand lässt sich sehr stark eingrenzen und die Probleme, die es zu lösen gilt, sind i. d. R. sehr konkret, weil sie meist aus dem unmittelbaren Nach​barschaftsverhältnis (grenzüberschreitende Verkehre, etc.) resultieren. 

Der Aufbau von regionalen Strukturen wird als sehr hilfreich angesehen, allerdings nicht als Ersatz oder als Alternative für die Koordinierungsnotwendigkeiten auf gesamteuropäischer Ebene.

3. Informations- und Kommunikationsnetzwerk

Die vorliegende EVA-Studie wird als gute Ausgangsbasis für den Aufbau eines Informations- und Kommunikationsnetzwerkes zum Thema „Kollektivvereinbarungen“ gewertet. Im Rahmen dieses Projektes ist es u. a. gelungen, einen ersten Überblick über die europäischen Tarifstrukturen zu vermitteln, die Unterschiede zwischen den nationalen Systeme zu verdeutlichen und die politischen Prioritäten aufzuzeigen. 

Als Voraussetzung weiterführender Entscheidungen wird ein wesentlich differenzier​teres Basiswissen über die europäische Tariflandschaft und deren Veränderungen benötigt. Zu diesem Zweck müsste eine entsprechende Datenbank aufgebaut und fortlaufend aktualisiert werden, die allen in der ETF zusammengeschlossenen Bahn​gewerkschaften einen Zugriff auf Verträge und Konditionen in den anderen euro​päischen Ländern ermöglichten würde. 

Da der Aufbau und die Pflege einer solchen Datenbank mit den begrenzten Res​sourcen der ETF nicht zu realisieren ist, sollte EVA den Auftrag erhalten, im Rahmen eines Folgeprojektes entsprechende Mittel zu akquirieren.

4. Qualifizierungsbedarf

Im Rahmen der Experteninterviews hat sich heraus gestellt, dass es vor allem in den Beitritts- und Kandidatenländern einen erheblichen Bedarf an Qualifizierungs- und Bildungsmaßnahmen zum Thema Kollektivverhandlungen gibt. In vielen MOE-Staa​ten stecken die Bemühungen zum Aufbau von einer systematischen und effizienten Tarifarbeit noch in den Anfängen. Grundlegende juristische und ökonomische Kennt​nisse - als Voraussetzung einer erfolgreichen Strategie - fehlen ebenso wie ein fun​diertes Wissen über Verhandlungstechniken.

Es ist ein ausdrücklicher Wunsch und eine eindringliche Bitte vieler Organisationen in MOE, hierzu professionelle Unterstützung anzubieten. 

Um dieses Anliegen aufzugreifen, erscheint es sinnvoll und notwendig, gezielte Qualifizierungsangebote zu entwickeln, die optimal auf die Bedürfnisse der o.g. Organisationen zugeschnitten sind.

5. Erfahrungsaustausch

Als Ergänzung zu den bereits genannten Maßnahmen wurde mehrfach vorgeschla​gen, einen Austausch von Tarifexperten zu organisieren. Einige Gewerkschaften haben bereits das Angebot unterbreitet, Kolleginnen oder Kollegen aus anderen ETF-Gewerkschaften direkt an ihrer Tarifarbeit zu beteiligen. Damit würde die Mög​lichkeit eröffnet, unmittelbare Erfahrungen vor Ort zu sammeln und für die eigene Arbeit nutzbar zu machen.

Teil 5:

Dr. Heribert Kohl (BwP)*: Tarifverhandlungen in der erweiterten EU – Potenziale für koordinierte gewerkschaftliche Strategien

Konvergenzprognosen nach der EU-Erweiterung

Bereits lange vor der Osterweiterung wurde von der EU der Prozess der Annäherung der Beitrittskandidaten in Mittel- und Osteuropa (MOE) an das Niveau der alten EU-15 systematisch gefördert und kontinuierlich verfolgt sowie durch statistische Indikatoren zu erfassen versucht. Dies sowohl in den periodischen Screening-Reports als auch durch ständige Veröffentlichung des wohl prägnantesten und die Verhältnisse auf einen kurzen Nenner bringenden Vergleichsdatums des jeweiligen nationalen BIP-Pro-Kopf-Anteils am durchschnittlichen Einkommensniveau in der EU. Dieses "Barometer" zeigt nahezu ausnahmslos eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung – wenn auch in einer enormen Bandbreite der einzelnen Länder in ihrem jeweiligen Abstand zu dem avisierten Durchschnittswert der EU (=100 Prozent). 

Eine Analyse dieser Daten zeigt zweierlei:

· Es findet in MOE kontinuierlich ein rascheres Wachstum als in der EU-15 statt als Folge der marktwirtschaftlichen Transformation, der Umstellung auf nationale Märkte und des sie bestimmenden Nachholbedarfs, aber auch ausländischer Direktinvestitionen und damit auch Verlagerungsprozesse. Wieweit dies auch durch erweiterte Nachfrage induziert ist, soll uns weiter unten im Rahmen der Einkommensentwicklung beschäftigen. Auch künftig wird das Wirtschaftswachstum deutlich oberhalb der Margen der bisherigen EU liegen, wie der Economic Forecast der EU 2003 ausweist:
[image: image2.wmf]BIP-Wachstumsraten der MOE-Beitrittsländer: 
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Übersicht 1
· Unter prognostischen Aspekten ist als weitere Frage von Interesse, welche Zeiträume die Anpassung an das EU-Niveau in Zukunft für einzelne Ländergruppen verlangen wird, und welche Folgen die hier erkennbaren Unterschiede erwarten lassen. Die zeitliche Bandbreite der von der EU hier prognostizierten Werte gibt zugleich die Differenzierung zwischen einzelnen Ländergruppen wieder (EU Kommission 2003).

Unter der Annahme eines künftig konstant um 1% über dem Durchschnitt der EU-15 liegenden Wachstums wird nach vergleichsweise optimistischen Brüsseler Projektionen 

· Slowenien (Einkommensindikator 2006: 79% der EU-15) bis zum Jahr 2012,

· Tschechien (Einkommensindikator 2006: 62%) dagegen erst etwa 2025

100% des Pro-Kopf-BIP der alten EU in vergleichbaren Kaufkraftstandards erreicht haben (EU-Kommission 2003:120). Für die übrigen Länder gilt dies – allerdings nur bei einer erhöhten Schwelle eines mindestens um 3 Prozentpunkte über dem EU-Durchschnitt expandierenden Wachstums – nach dieser  EU-Prognose mit folgendem Zeithorizont:

· Ungarn (Einkommensindikator 2006: 60%) nach 2015,

· Slowakei (Einkommensindikator 2006: 52%) nach 2018,

· Estland (Einkommensindikator 2006: 48%) bis etwa 2023,

· Polen (Einkommensindikator 2006:  44%) bis etwa 2024.

Für Litauen und Lettland liegt diese Schwelle deutlich nach dem Jahr 2030, wie ähnlich übrigens auch für die Kandidatenländer Bulgarien, Rumänien und Türkei (hier weit nach 2040). Das staatliche slowenische Institut für Makroökonomie IMAD in Ljubljana hat mittlerweile diese Prognose für dieses Land auf einen Zeitpunkt nach 2023 revidiert, so dass sich auch die übrigen Vorhersagen entsprechend verschieben dürften. Jegliche Prognose und ihre Umsetzung hängt im einzelnen sowohl von den jeweiligen Ausgangswerten zu Beginn der Transformation und dem mittlerweile erreichten Produktivitätsniveau ab – nicht zuletzt aber von der Dynamik der Einkommensentwicklung und der diese bestimmenden tarifpolitischen Gesamtsituation.

Die handelnden Akteure des Sozialdialogs

Für die Gestaltung der industriellen Beziehungen und deren Ergebnisse sind in erster Linie wie in allen anderen europäischen Ländern die Betriebs- und die Sozialparteien in Branche und Gesamtgesellschaft maßgeblich, und in den neuen Mitgliedsländern in seiner Doppelrolle als regulierende Instanz sowie Eigentümer und Verwalter immer noch zahlreicher öffentlicher Unternehmen und Einrichtungen (Banken, Privatisierungsagenturen, soziale Sicherungsinstanzen, Immobilienverwaltung) zusätzlich auch der Staat – nicht zuletzt auch in seiner Funktion als Arbeitgeber.

2.1 
Die Gewerkschaften als ursprünglich zahlenmässig mächtigste Massenorganisation hatten generell in der Transformationsperiode drastische Mitgliederverluste hinzunehmen. Was aber wohl schwerer wog und zu bewältigen war, waren ihre Funktionsverluste angesichts völlig neuer Anforderungsprofile. Ihr Schwergewicht verlagerte sich von der Mithilfe zur produktivitätssteigernden Normerfüllung und der Sozialpolitik (im weitesten Sinne) zur Mitverantwortung bei der immer stärker in Turbulenzen geratenden Beschäftigungspolitik und hin zu einem Hauptakteur der Einkommens- und Verteilungspolitik. Ungewohnt war für sie im letzteren Falle vor allem der Prozess autonomer Verhandlungsführung und Kompromissfindung und damit der Wandel von einer sozialen Schutzinstanz zu einer sozialen Kraft politischer und ökonomischer Mitgestaltung, was ein Mindestmaß an faktischem Einfluss- und im Konfliktfall auch Widerstands-Potenzial verlangt. 

Solche Herausforderungen zeigen sich sowohl bei der jetzt unter gänzlich anderen Bedingungen handelnden betrieblichen Arbeitnehmervertretung – bei weithin fehlenden Betriebsräten mit angemessenen Informations-, Konsultations- und Beteiligungsrechten – als auch in der Tarifpolitik. Dies um so mehr, als bei überwiegend noch fehlenden Branchentarifverträgen vor allem im privatwirtschaftlichen Sektor das Unternehmen die hier entscheidende Arena der Auseinandersetzungen darstellt. Hinzu trat die erforderliche Einflussnahme in den überall etablierten nationalen tripartiten Wirtschafts- und Sozialräten mit ihren vielfältigen Kooperationspflichten (Arbeitsrechtsgestaltung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik sowie Mindestlohn- und Einkommenspolitik).

Als weiterer erschwerender Faktor kam in den meisten Ländern dazu, dass sich als Folge der Umstrukturierung neue Gewerkschaftsbünde bildeten bzw. abspalteten und damit Verbandspluralismus und Konkurrenz auf allen Ebenen das Feld zu bestimmen begannen. Verschont davon blieben lediglich die lettischen, slowakischen und in ihren bedeutenderen Teilen auch die tschechischen und estnischen Gewerkschaftskonföderationen. Geradezu exorbitant erscheint dieser Prozess jedoch bei den polnischen, litauischen, ungarischen und neuerdings auch slowenischen Arbeitnehmerorganisationen. Zu den alten "gewendeten" Verbänden mit auf Grund ihrer Erfahrung überwiegend nach wie vor maßgeblichem Einfluss traten hier eine größere Zahl weniger ideologisch als partei- und machtpolitisch sowie auch regional begründeter Interessenverbände (vgl. im Detail: EU-Kommission 2005 sowie Kohl/Platzer 2004:185 ff.). Trotz dieser organisatorischer "Lebendigkeit" vergrößerte sich damit im Regelfall nicht ihr Einflusspotenzial. Das Gegenteil ist der Fall, soweit sich die Verbände nicht wechselseitig abzustimmen bereit sind, sondern wechselseitig um die verringerte Mitgliedschaft wetteifern.

Für die betriebliche Sphäre gilt dies im wesentlichen nur dort, wo – wie im Falle Sloweniens oder Ungarns – Betriebsräte mit einer gewissen Mindestkompetenz eingeführt werden, oder aber die gewerkschaftlichen Interessenvertretungen nach wie vor stark blieben. Letzteres betrifft vor allem vormals staatliche Unternehmen, nicht aber das Gros der neu geschaffenen Privatfirmen oder der kleineren und mittleren Unternehmen, die heute überwiegend gewerkschaftsfreie Zonen bilden. 

Da die Tarifpolitik – mit Ausnahme Sloweniens und der Slowakischen Republik – in MOE ausschliesslich oder überwiegend auf Unternehmensebene stattfindet, ist die kollektivvertragliche Bindungswirkung zwangsläufig begrenzt, solange der Durchbruch zum Flächentarifvertrag noch nicht gelingen konnte. Einen Eindruck über die jeweilige gewerkschaftliche Präsenz und Einflussmöglichkeit vermittelt 

Übersicht 2
	Kollektivvertragliche Bindungswirkung und Präsenz von 
Gewerkschaft sowie Betriebsräten

	
	Gewerkschaftlicher Organisationsgrad
	Tarifvertragliche Deckungsrate*
	Existenz von Betriebsräten

	Estland
	15
	22
	nein

	Lettland
	19
	20
	noch selten

	Litauen
	14
	15
	praktisch kaum

	Polen
	15
	35
	nur in verbliebenen Staatsunternehmen

	Tschechien
	22
	35
	nur in Ausnahmefällen

	Slowakei
	30
	48
	ja (geringe Verbreitung)

	Ungarn
	17
	42
	ja (mittlere Verbreitung)

	Slowenien
	44
	100
	ja (stärkere Verbreitung)

	*Anteil der durch Kollektivverträge im Unternehmen oder in der Branche abgedeckten Arbeitnehmer (ausgenommen Kleinstbetriebe)

	Quelle: Kohl/Platzer, Arbeitsbeziehungen in Mittelosteuropa 2004 (z.T. aktualisiert)


2.2 Bei den Arbeitgebern zeigen sich parallele (etwa beim Verbandspluralismus), aber überwiegend deutlich unterschiedliche Merkmale in der postsozialistischen Ära. Ihre Interessen, die ursprünglich von branchenbezogenen Fachministerien (oder wie in Slowenien auch von Wirtschaftskammern) vertreten wurden, müssen sie jetzt in neu gegründeten Verbänden in eigener Regie artikulieren. Diese verstehen sich zwar häufig eher als Lobby-Einrichtungen gegenüber der Regierung und weniger als Sozialpartner der Gewerkschaften, zumal das Instrument des Tarifvertrags unter marktwirtschaftlichen Bedingungen neu war und bis heute im eigenen Selbstverständnis vielfach ungeklärt bleibt, ob hier auch eine überbetriebliche Koordination sinnvoll ist. Die Folge ist, dass ihre Mitglieder mit erst neuerdings zunehmenden Branchenausnahmen – bis auf Slowenien und die Slowakei mit ihren hier anderen Strukturen – ihren Verbänden im Industrie- und Dienstleistungssektor noch häufig kein Verhandlungsmandat für autonome sektorale Kollektivverhandlungen zu erteilen bereit sind.

Hinzu kommt eine in manchen Ländern ausgesprochen breite Verbändevielfalt, die ein einheitliches Vorgehen auch auf dieser Seite erschwert (s. Übersicht 3). 

Übersicht 3

Anzahl der repräsentativen Spitzenverbände der Sozialpartner in MOE
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Generell lässt sich jedoch feststellen, dass die Bereitschaft zum Verbandsbeitritt bei den Arbeitgebern vor allem aus mittleren und größeren Unternehmen in der Tendenz vergleichsweise stärker ist als bei ihren Beschäftigten. Dieser Druck ist um so höher, je mehr Arbeitnehmer durch effektive, das Entgelt regulierende Kollektivverträge erfasst sind und zudem vorhandene Vereinbarungen vom Staat als verbindlich für alle Arbeitgeber eines Sektors erklärt werden, siehe:

Übersicht 4

	Organisationsgrad der Sozialpartner sowie Deckungsrate und Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen in MOE

– bezogen jeweils auf …. % aller Beschäftigten –

	Land
	Organisations-grad der Gewerkschaften
	Organisationsgrad der Arbeitgeber
	Deckungsrate der Tarifverträge
	Allgemeinverbindlichkeit sektoraler Kollektivverträge

	Slowenien
	44
	40 (100)*
	100
	sämtliche Tarifverträge

	Slowakei
	30
	30
	48
	möglich

	Ungarn
	17
	40
	42
	seltene Ausnahme

	Tschechien
	22
	35
	35
	häufiger seit 2000**

	Polen
	15
	20
	35
	ab 2000 möglich

	Estland
	15
	25
	22
	ab 2000 möglich

	Lettland
	19
	25
	20
	ab 2002 möglich

	Litauen
	14
	20
	13
	keine Anwendung 

	* Arbeitgeberverband und Wirtschaftskammer (mit Zwangsmitgliedschaft) schliessen Flächentarifverträge für alle Branchen (im Rahmen eines nationalen Sozialpakts).

** Durch Beschluss des Verfassungsgerichts derzeit suspendiert bis zu einer Neuregelung der Kriterien der Repräsentativität der Verbände.

BwP 2005


Die neuere Gesetzgebung und Praxis in den neuen EU-Mitgliedsländern wie auch die Ausweitung bestehender sektoraler Kollektivvereinbarungen (durch Allgemeinverbindlicherklärung) auf sämtliche Arbeitgeber einer Branche spielt auch hier eine mitentscheidende Rolle. Freilich verbleibt der gesetzlich garantierte Mindestlohn hier weiterhin vorrangig das maßgebliche Instrument  der Entgeltfindung in MOE(s.u.).

Allerdings ist der Flächentarifvertrag in Mittel- und Osteuropa sowie Malta und Zypern noch weitgehend die Ausnahmeerscheinung gegenüber dem vorherrschenden Unternehmens-Tarifvertrag – dies wiederum im Gegensatz zu den Ländern der alten EU-15. Lediglich Slowenien und die Slowakei heben sich hier von dem Gros der anderen Länder ab (s. Übersicht 5).

Übersicht 5

Ebenen der Lohnfindung in den neuen Mitgliedsländern

Betrieb oder Branche?





Nationale Ebene*
  Branchenebene 

Unternehmen


Estland



   (


(



(
Lettland


   (


(



(
Litauen






(



(
Polen



   (


(



(
Tschechien





(



(
Slowakei





(



(
Ungarn 


   (


(



(
Slowenien


   (


(



(
Malta






(



(
Zypern






(



(
(
Vorhandene Ebene der Tarifverhandlungen

(
Wichtige, aber nicht vorherrschende Ebene der Tarifverhandlungen
(
Dominierende Ebene der Tarifverhandlungen

* Drei- oder zweiseitige branchenübergreifende Vereinbarungen

2.3 Die Rolle des Staates ist auf Grund dieser spezifischen Konstellation längst nicht in jeder Hinsicht vergleichbar mit derjenigen in Westeuropa. Er ist nach wie vor dominant bei der Regulierung der Arbeitsbeziehungen. Wichtigstes Instrument ist hierbei der tripartistische Abstimmungsprozess in den jeweiligen nationalen Wirtschafts- und Sozialräten mit z.T. ausgedehnten Mitwirkungskompetenzen der Sozialpartner. Auch wenn diese teilweise faktisch eher informeller Natur sind verpflichtet das hier waltende Konsensprinzip die beteiligten Akteure mehr oder weniger zur Mitverantwortung bzw. Tolerierung der gefundenen Kompromisse, was die Konfliktfähigkeit und die Popularität der Gewerkschaften wiederum nicht immer zu Stärken vermag. In solchen Konsensgremien herbeigeführte Entscheidungen sind, wie im Falle der dann rechtlich fixierten Minimallöhne, z.T. auch Ersatz für nicht gefundene oder mögliche bilaterale Lösungen der Sozialpartner.

Auf der anderen Seite verhindert dieses Vorgehen z.T. auch einseitigen staatlichen Dirigismus, wie die Beispiele der gescheiterten Versuche der Einführung einer institutionellen Interessenvertretung in Form von Betriebsräten in Tschechien, Litauen, Lettland sowie Polen, der Slowakei und neuerdings wiederum Estland zeigen. Nur im Falle der Slowakischen Republik hat sich die Regierung gegen das dezidierte Votum der Gewerkschaften nach dem offensichtlichen Scheitern des zuvor adoptierten "tschechischen Modells" (einer monistischen Vertretungsstruktur entweder durch die betriebliche Gewerkschaftsorganisation oder einen von allen gewählten "Arbeitnehmerrat") zu einer dualen betrieblichen Vertretungs-Struktur durch Gesetz (2003) durchgerungen. Diese Absichten und Vorstösse der Regierungen waren aber weniger von der Zielsetzung motiviert, einen modernen und auf Kooperation abzielenden Sozialdialog im Unternehmen zu ermöglichen oder dem Management damit den nicht vorhandenen Ansprechpartner zu verschaffen, als primär von der Notwendigkeit, den Anforderungen der EU-Richtlinie 2002/14/EG über die Mindeststandards der Information und Konsultation der Arbeitnehmer Genüge leisten zu können. Drei Formen der Interessenvertretung mit unterschiedlicher Effizienz zeigen sich im Ergebnis dieser Bemühungen in Mittelosteuropa heute somit:

Übersicht 6

	   Betriebliche Interessenvertretung In MOE durch drei unterschiedliche Systeme

	1. nur gewerkschaftliche 
   Interessenvertretung(en)
	 2. Alternativ: Gewerkschafts​ 
   vertretung oder Betriebsrat
	3. Duale Vertretung: durch
Betriebsrat + Gewerkschaft 

	· Estland (übliche Praxis)

· Lettland (bisher üblich)

· Litauen (bisher üblich)

· Polen (legale Monopol-
     stellung, ausgenommen 
     die noch staatlichen Be 
     triebe)

· Malta und Zypern (s.3.)
	· Tschechien (ab 2001)

· Slowakei (2002 bis 2003

· Litauen (ab 2003, vollzogen
     durch Spezialgesetz 2005)

· Polen (Gesetz in Vorberei
     tung in Abstimmung mit den
     Sozialpartnern)
	· Ungarn (seit 1992)

· Slowenien (seit 1993)

· Lettland (möglich ab 
     2002)

· Slowakei (ab 2003)

· Lettland (möglich seit
                    2002)

· Malta (beginnend 2005)


Materielle Ergebnisse der Tarif- und Verteilungspolitik

Obwohl sämtliche neuen Mitgliedsländer sich durch kontinuierlich hohe Wachstumsraten und parallel dazu eine enorme Produktivitätsentwicklung auszeichnen, die überwiegend deutlich über der der bisherigen EU-15 liegen, ist es den Gewerkschaften – mit wenigen Ausnahmen in bestimmten Jahren – nicht gelungen, die in Westeuropa im Rahmen des "Wettbewerbskorporatismus" (vgl. dazu Kohl/Platzer 2004:260 f.) übliche kostenneutrale Verteilungsformel ("Lohnformel") in den Tarifrunden in Unternehmen bzw. Branche praktisch umzusetzen. Die erzielten Abschlüsse bleiben üblicherweise mit wenigen Ausnahmen weit unterhalb der Marge, die sich aus der Addition von Inflationsausgleich und Beteiligung am Produktivitätsgewinn als Verteilungsvolumen ergibt (vgl. Galgoczi 2002).

In den ersten Jahren der Transformation wurde vielfach nur der Preisauftrieb kompensiert und lediglich ein kleinerer Teil der Modernisierungsfortschritte von den Arbeitgebern an die Beschäftigten weitergegeben, worunter sowohl Kaufkraft wie auch das Niveau der sozialen Sicherung zu leiden hatten. 

Übersicht 7

Vergleich der Mindestlöhne in Mittelosteuropa und der EU-15

(2005, in Euro sowie in KKS)

	Land
	nominaler Betrag des Bruttomindestlohns in €
	bereinigter Bruttomindestlohn nach Kaufkraftstandards* 

	Lettland
	116
	283

	Litauen
	145
	327

	Estland
	172
	330

	Slowakei
	177
	363

	Polen
	205
	410

	Ungarn
	232
	415

	Tschechien
	235
	470

	Portugal
	437
	582

	Spanien
	599
	696

	Slowenien
	490
	703

	Griechenland
	668
	855

	Irland
	1183
	1024

	Großbritannien
	1197
	1186

	Frankreich 
	1197
	1194

	Niederlande
	1265
	1202

	Belgien
	1210
	1211

	Luxemburg
	1467
	1293

	* Der Kaufkraftstandard (KKS) ist gemäß Eurostat errechnet, um einen realen Lohnvergleich jenseits von Währungsschwankungen und Preisunterschieden zu ermöglichen.

Eurostat 2005


Für die fehlenden Branchentarifverträge kann somit der staatlich fixierte Mindestlohn als untere Haltelinie, die die Unternehmen bindet, die keinem Tarifvertrag unterworfen sind – also mit Ausnahme Sloweniens die große Mehrheit –wegen seiner vergleichsweise geringen Dimension gegenüber den effektiven Durchschnittseinkommen eines Landes (in der Regel zwischen einem Drittel und zwei Fünftel und damit deutlich unterhalb der „Armutsschwelle“ von 50% ) in keiner Weise einen Ausgleich bieten. 

Lediglich Slowenien (hier vor allem im Vergleich mit den Durchschnittsentgelten in der gewerblichen Wirtschaft) und Malta bewegen sich – trotz eines vergleichbaren höheren Einkommensniveaus – am oder oberhalb des Grenzbereichs dieser Linie (s. Übersicht 8). 
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Anteil der Mindestlöhne am nationalen Durchschnittseinkommen (2003/2004)
Der Tatbestand einer auf Grund von Lohnmäßigung (vgl. Schulten 2005) unverkennbaren "Lohnlücke" gilt auch dann, wenn wie besonders markant im Falle Lettlands und der beiden anderen baltischen Staaten (vgl. Antila u.a. 2003:126 ff.) die nicht deklarierten, vom Ermessen des Arbeitgebers abhängigen "Kuvertlöhne" zum Mindestlohn hinzutreten und diesen z.T. um ein Mehrfaches aufstocken. 

Was dabei notwendiger Weise zu kurz kommen muss, ist neben der Strukturproblematik der Tarifverhandlungsebenen im EU-Vergleich (vgl. Übersicht 9) die als Folge dann auch ausbleibende Branchen-Solidarität innerhalb der Gewerkschaften und die für tarifpolitische Erfolge notwendige Streikfähigkeit. Branchenweite Arbeitskämpfe zumal im Privatsektor waren auf Grund dieser Struktur seit der zweiten Hälfte der 90er Jahre praktisch in keinem der Beitrittsländer mehr zu registrieren, allenfalls mit beschränktem Erfolg in einigen Bereichen des öffentlichen Dienstes (EU-Kommission 2003:100 f.). 

Erst 2004 zeigte sich nach Jahren relativer Streikabstinenz bei den slowenischen Gewerkschaften im Zusammenhang mit der Tarifrunde 2004 ein erneuter Wandel, der demonstriert, dass auch in Mittelosteuropa die Arbeitnehmerorganisationen sich ihrer Stärke bewusst und entsprechenden Druck für die Weiterentwicklung des Flächentarifvertrags gemäß den gegebenen ökonomischen Potenzialen auszuüben bereit und fähig sind. Den Hintergrund dieses Arbeitskonflikts bildete die Tatsache, dass die Arbeitgeberseite erst dann in Branchentarifverhandlungen eintreten wollte, sobald ein nationales Lohnabkommen (wie in den Vorjahren als Zweijahresprogramm, d.h. für die Jahre 2004 und 2005) verabschiedet worden w

ar. Diesem tripartistischen und eine längere Wartezeit erfordernden Korsett wollten sich sämtliche betroffenen Gewerkschaften Sloweniens nicht länger unterziehen und riefen daher im Februar 2004 zu einem einstündigen Warnstreik von 120.000 Beschäftigten aus unterschiedlichen Branchen auf (vgl. EIROnline 2004/03). Ihm folgte im März 2004 ein landesweiter Warnstreik der Metaller mit Unterstützung aller Industriegewerkschaften. Diese Aktionen kumulierten in der Ankündigung eines Generalstreiks für den 26. Mai 2004, falls bis zu diesem Zeitpunkt die Branchentarifverhandlungen sowie der tripartite Lohnpakt nicht abgeschlossen seien. Aufgrund dieses Druckes kam es schliesslich zu raschen Abschlüssen sowohl in den wichtigen Industriesektoren als auch bei dem parallel verhandelten Lohnrahmen-abkommen 2004/2005, dessen Eckpunkte die slowenische solidarische Lohnpolitik durch zwei wesentliche Festlegungen weiter entwickeln sollten (vgl. Skledar 2004):

a) einen nach Branchen differenzierten Festbetrag in jeweils gleicher Höhe für alle Beschäftigten eines Sektors als Inflationsausgleich mit dem Ziel der Anpassung an die Lebenshaltungskosten wie auch der Reduzierung der bestehenden Einkommenspreizung;

b) eine gestaffelte Lohnanhebung entsprechend den jeweiligen sektoralen Produktivitätsfortschritten (jeweils aus Gründen der internationalen Wettbewerbsfähigkeit abzüglich 1%!) sowie ggf. einer ergebnisbezogenen Feinanpassung auf Unternehmensebene (mit der Möglichkeit von Härte- und Öffnungsklauseln in Krisenbranchen wie z.B. der Textilwirtschaft).

Übersicht 9:

Ebenen der tarifvertraglichen Lohnfindung in der bisherigen EU-15 



          Nationale Ebene*
   Sektorale Ebene 
          Unternehmen

Belgien


  (


(



(
Dänemark

  (


(



(
Deutschland




(



(
Finnland


  (


(



(
Frankreich

  (


(



(
Griechenland

  (


(



(
Großbritannien




(



(
Irland


  (


(



(
Italien


  (


(



(
Luxemburg




(



(
Niederlande




(



(
Portugal





(



(
Österreich




(



(
Schweden




(



(
Spanien





(



(
(
vorhandene Ebene der Tarifverhandlungen
(
wichtige, aber nicht dominierende Ebene der Tarifverhandlungen
(
dominierende Ebene der Tarifverhandlungen
Das Beispiel Slowenien zeigt, dass unter bestimmten Bedingungen tarifpolitische Erfolge auch in den neuen Mitgliedstaaten erkämpfbar sind. Die besondere Konstellation dieses Landes (insbesondere das Wirken der Wirtschaftskammer als hauptsächlicher Tarifpartner, der hohe Organisationsgrad und die dreistufige Tarifpolitik – Näheres vgl. Kohl 2004) ist aber insgesamt als Ausnahme zu sehen.

Aus dem hier sonst herrschenden Teufelskreis – fehlende Kampfbereitschaft und faktisch nicht existierende Streikkassen, wenig allgemein vorzeigbare Ergebnisse und damit Nachweise der Leistungsfähigkeit einer Gewerkschaftsorganisation, weitere Bedeutungs- und Mitgliederverluste – herauszukommen, ist die derzeit wohl schwierigste Aufgabe der mittelosteuropäischen Arbeitnehmerverbände. Ohne auch externe Unterstützung ist sie kurzfristig wohl kaum zu leisten.

Immerhin erzielten die Interessenvertretungen der Arbeitnehmer in den Beitrittsländern trotz dieser strukturellen Defizite in den vergangenen Jahren z.T. beachtliche reale Lohnsteigerungen, die prozentual deutlich über denen der EU-15 lagen

Die sich hier abzeichnende Dynamik ist einesteils Reflex eines teilweise aufgestauten lohnpolitischen Nachholbedarfs sowie einer ansonsten drohenden Abwanderung bestimmter Fachkräfte. Sie verdeckt andererseits die vergleichsweise hohe Lohndifferenzierung zwischen den oberen und unteren Einkommensgruppen und den Abstand zum vielfach dominierenden Mindestlohn, der sich am Rande oder auch unterhalb der Armutsgrenze bewegt. Die absoluten Werte der Durchschnittseinkommen gemäß ihrer jeweiligen Kaufkraft im Lande und deren deutlicher Abstand zu den staatlich fixierten Mindesteinkommen (s.o. Übersicht 5) vermögen dies zu illustrieren.
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Brutto-Durchschnittslöhne in MOE-Ländern im vergleich mit EU-15 (2002)

(in Euro nach Kaufkraftstandards – KKS)
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     Anmerkung: EU-15 umfasst hier: DK, D, ES, F, IRL, NL, AU, P, FI, UK (bezogen auf 2000)

Quelle: Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW), Statistical Yearbook on candidate countries 2003 (zit. nach Janssen/Galgozci, EGI-Brüssel 2004:30)

Eine solidarische Lohnpolitik (Schulten 2004) bleibt damit solange ausgeschlossen, als die Polarisierung in Modernisierungs- und Privatisierungsgewinner einerseits und die Masse der im Überlebenskampf verharrenden Mindestlohn-Bezieher weiterhin stattfindet und nicht durch eine Tarifpolitik mit überbetrieblichem Schwerpunkt korrigiert werden kann.

Dabei können die überwiegend beachtenswerten Fortschritte der Produktivitätszuwächse in den einzelnen Ländern – und insbesondere den lohn- und verteilungspolitisch im unteren Drittel rangierenden neuen Mitgliedsländern – durchaus raschere Anpassungsschritte vor allem in den auch vorhandenen prosperierenden Sektoren erlauben (vgl. dazu Übersicht 11). Der einheitliche, für alle Beschäftigten- und Qualifikationsgruppen gleichermaßen geltende Mindestlohn verhindert bislang die Nutzung gegebener Spielräume einer tariflichen Entgeltdifferenzierung.

Übersicht 11

Produktivitätszuwachs pro Kopf in den neuen Mitgliedsländern (2004)
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Qualitative Elemente des Tarifgeschehens, wie die arbeitspolitisch angezeigte Verkürzung der Arbeitszeit zumindest auf das bisher übliche reale EU-Niveau (d.h. praktisch auf eine 40-Stunden-Woche) bleibt in dieser Situation eher eine als marginal empfundene Luxusforderung. Eine Diskussion darüber besteht bisher nur auf der tripartistischen nationalen Ebene in Ungarn (s. Kohl/Platzer 2004:166) sowie allenfalls durch die indirekte gesetzliche Festlegung auf eine faktische 38,5-Stunden-Woche in Slowenien als Folge der im Arbeitsverhältnisgesetz 2003 vorgeschriebenen bezahlten halbstündigen täglichen Pause für alle Beschäftigten.

Anzumerken bleibt, dass neben der Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifvertragsnormen auch die Festschreibung einer z.T. Vielzahl gesetzlicher Mindeststandards in den jeweiligen Arbeitsgesetzbüchern die Aufgabe hat, fehlende tarifvertragliche Vorschriften auszugleichen – z.B. zur Überstundenentlohnung und -begrenzung, zu Mindesturlaub oder auch Urlaubsgeld, Weiterbildungsaufwand sowie Gesundheitsschutz. Diese gesetzlichen Vorschriften beschränken umgekehrt eine mögliche tarifautonome Gestaltung durch die Sozialpartner, da sie oft günstigere Regelungen nicht zulassen.

Eine verstärkte Druckentfaltung durch die Gewerkschaften verhindert im Einzelfall auch die überdurchschnittlich hohe Arbeitslosenquote (vor allem in den baltischen Staaten, Polen, der Slowakei), weniger jedoch in Tschechien, Ungarn und in Slowenien. 

Neben dem allgemeinen graduellen Bedeutungsverlust des industriellen Sektors lässt der Diensleistungssektor in bestimmten Bereichen künftige Wachstumspotenziale erkennen, so insbesondere in den Sparten, die jetzt durch neue Rahmenbedingungen, eine in Gang gekommene stärkere internationale Vernetzung oder auch komparative Vorteile profitieren, wie u.a.

· Tourismus

· Speditionswesen und Verkehr

· Medien

· Informations- und Kommunikationsbranche

· privates Gesundheitswesen.

Erweiterte Verteilungsspielräume ergeben sich somit nicht nur durch industrielle Standortverlagerungen, wie sie derzeit vielfach die Debatte. Der Service-Sektor ist weniger verlagerungsanfällig und damit durch Unterbietungswettbewerb tendenziell auch in geringerem Maße kollektiv erpressbar. Anders verhält es sich hier zweifellos in solchen Bereichen, die die sog. Dienstleistungsfreiheit innerhalb der EU für sich in Anspruch nehmen und als Konkurrenzfaktor nutzen können. 

Die Erweiterungsländer stellen sich heute allerdings selbst die Frage, ob sie bei steigenden Lohnniveaus ihre – teilweise neu entstandenen – Arbeitsplätze auch künftig halten können, oder ob sich diese à la longue als nicht genau so abwanderungsbedroht erweisen könnten wie diejenigen in der bisherigen EU.

Zusammenfassend lässt sich also Hauptproblem tarifpolitischer Handlungsfähigkeit in Mittel- und Osteuropa festhalten, dass die Defizite vor allem auf sektoraler Ebene (Abbildung 12) einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Vertragsstrukturen wie auch der Entgeltniveaus im Wege stehen. Aus dieser Analyse ergeben sich Handlungsnotwendigkeiten wie auch Chancen einer erweiterten internationalen Kooperation. 

Internationale Kooperationsnotwendigkeiten und -chancen

Aus der skizzierten Landschaft der Arbeitsbeziehungssysteme und ihrer erkennbaren weiteren Wirkungen ergeben sich notwendige Schlussfolgerungen für die jeweiligen westeuropäischen Partnerverbände und die Protagonisten eines weiteren Ausbaus des Europäischen Sozialmodells. Denn heute stellt sich unausweichlich die Frage, inwieweit bestehende tarifpolitische Standards in Westeuropa mit Verweis auf geringere Kosten und Schutznormen in Mittel- und Osteuropa immer massiver zur Disposition gestellt und zum Gegenstand von Erpressungen ganzer Belegschaften gemacht werden können: Ist es Unternehmern, Arbeitgebervertretern und Gewerkschaften hierzulande und in der alten EU einen erhöhten Einsatz wert, für den Erhalt des gemeinschaftlich etablierten Sozialmodells aktiv einzutreten, oder stehen die bisherige Verteilungspraxis und damit der Flächentarifvertrag gegenüber dem Gegenmodell amerikanisch-angelsächsischer, japanischer und nun auch MOE-Provenienz insofern zur Disposition, als sich deren Befürworter innerhalb wie auch außerhalb der Arbeitgeberverbände davon zu verabschieden im Begriff sind? Dies steht im nicht vermittelbaren Widerspruch zu den Bemühungen, in Mittel- und Osteuropa den Sektoraldialog und damit verknüpfte Verhandlungstrainings im rahmen spezieller EU-Programme (wie PHARE u.ä.) ebenso wie die transnationale gewerkschaftliche Tarifkooperation aktiv zu befördern, während im gleichen Atemzug in zunehmendem Maße dessen Ende als politisches Ziel propagiert wird.
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Arbeitsbeziehungen in MOE
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  Prognosewerte für EU-15: nur für die Jahre 2002-2004 (bis zur EU-Erweiterung)
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Das Dilemma des sektoralen Dialogs: Das Loch in der Mitte


Eine Überwindung des in Übersicht 12 illustrierten Zustandes ist in erster Linie denkbar durch gezielte Unterstützung der Organisationen der Sozialpartner in MOE und Nutzung der vorhandenen Kooperationschancen und Handlungsmöglichkeiten innerhalb der erweiterten Union, wie vor allem

· im Rahmen multinational tätiger Konzerne und ihrer Vertretungsgremien (EBR, Aufsichtsräte, bei der Festlegung der Entgeltstrukturen und Arbeitsbedingungen);

· innerhalb bestimmter Branchen (mit Absprachen zur Tarifpolitik, z.B. nach dem Modell des Wiener Memorandums oder der Doorn-Initiative in der Metallwirtschaft, mit gemeinsamer Druckentfaltung und Länder übergreifenden Aktionen);

· durch erweiterte Beratungs- und Trainingstätigkeit (für nationale bzw. sektorale Tarifverhandlungen, das Vorgehen im Rahmen von tripartiten Rahmenvereinbarungen der Verteilungspolitik, wie z.B. in Ungarn und Slowenien), wozu Verhandlungsplanspiele ein nützliches Instrument darstellen;

· und nicht zuletzt im Bereich der Mindestlöhne mit der Langfrist-Zielsetzung der Festlegung europoaweit geltender Minimallöhne und weiterer Mindeststandards der Arbeitsbedingungen m Rahmen des Europäischen Sektoraldialogs sowie des Wirtschafts- und Sozialausschusses der EU (vgl. u.a. Schulten u.a. 2006).

Parallel dazu sind bestimmte Weiterentwicklungen bei den MOE-Gewerkschaften selbst erforderlich. Sie beziehen sich notwendiger Weise auf eine veränderte Öffentlichkeitsarbeit, die ihren Imagewandel und die Verfolgung angepasster Strategien unterstreicht, eine modernisierte Schulungstätigkeit, eine stärker transnationale Vernetzung der gewerkschaftlichen Arbeit (zumal in den kleineren neuen Mitgliedsländern) und die Entwicklung einer effizienten Aktions- und ggf. auch Streikkultur.

Dies allerdings setzt weitere interne Reformen voraus, die offensichtliche Struktur- und Organisationsdefizite überwinden helfen können, wofür mittlerweile eine gewisse Bereitschaft sowie nach wie vor externer Beratungsbedarf besteht. Als besonders dringlich erscheinen derzeit hier

· die Stärkung der nationalen Konföderationen durch Zuteilung eines höheren Prozentanteils vom Beitragsaufkommen (d.h. einer Verdoppelung bzw. Verdreifachung gegenüber bisher teilweise nur 3 bis 4%), um die nötige Stabs- und Öffentlichkeitsarbeit und internationale Kooperationstätigkeit an der Spitze leisten zu können;

· gleichzeitig die Stärkung der Kompetenz und Organisationskraft der Branchengewerkschaften (sowohl durch Fusion der z.T. Unzahl von Organisationseinheiten als auch durch verstärkte autonome Verhandlungsführung mit dem Ziel sektoraler Abschlüsse mit der Arbeitgeberseite);

· Überlegungen anzustellen, wie das Instrument Betriebsrat von den Gewerkschaften strategisch genutzt werden könnte und sollte – anstelle lediglich von Konkurrenzangst geprägter Abwehrkämpfe – um Repräsentationslücken in bestimmten Branchen und vor allem in der Masse der „gewerkschaftsfreien“ KMU sukzessive schließen zu können (d.h. Umsetzung der EU-Richtlinie zur Information und Konsultation 2002);

· gezielte Image-Kampagnen zur Überwindung der Rekrutierungs- und Nachwuchskrise unter Aufzeigen der sich jetzt stellenden Ziele, der gegebenen Aktionsspielräume und gewerkschaftlichen Erfolge, um das notwendige Gewicht als Verhandlungspartner erhalten und ausbauen zu können;

· neue tarifpolitische Strategien, Konzeptionen und Debatten zu lancieren und zu debattieren, die zeigen, was jeweils materiell auf dem Spiel steht, aber auch was für den Einzelnen bei sinnvollem Handeln verteilungspolitisch und an qualitativen Ergebnissen herauskommen kann.

Dies sind einige wenige Beispiele effektiver Mobilisierungs- und Modernisierungspotenziale, die dem Trend eines defätistischen, quasi schicksalhaften organisationspolitischen Downsizing sowie der damit zusammen hängenden internationalen Unterbietungskonkurrenz Paroli bieten können. Für die Gewerkschaften zeigt sich in der Form ihrer Bewältigung die eigentliche Herausforderung des Prozesses der Osterweiterung der EU, die in Kürze durch Aufnahme weiterer Kandidatenländer mit überwiegend vergleichbaren Strukturen und Defiziten fortgeführt und somit mit ihrem Handlungsdruck noch deutlicher werden wird (Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Türkei). 

*Dr. Heribert Kohl, freiberuflicher Fachberater und -autor mit Büro für wissenschaftliche Publizistik und Beratung (BwP) in Erkrath. Schwerpunkte: Partizipation, betriebliche Beschäftigungspolitik, sozialer Dialog und Verhandlungstraining in unterdschiedlichen Ländern Mittel- und Osteuropas, u.a. im Rahmen von PHARE-Projekten der EU sowie der Dubliner Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen 
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Evolution of wages and prices in Croatia
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Evolution of wages and prices in Tcheque Republic



				1995		1996		1997		1998		1999

		BU		-5.5		-17.6		-18.3		17.2		11.6

		Croatia		40.2		7.2		12.3		6		10.1

		HU		-12.2		-5		4.9		3.6		2.5

		Macedonia		-4.3		0.5		0.2		3.8		3.6

		PL		3		5.7		7.3		4.5		3.4

				1995		1996		1997		1998		1999

		RO		12		9.3		-22.6		3.4		-0.7

		Slovak		4		7.1		6.6		2.7		-3.1

		Slovenia		4.7		4.4		2.9		1.5		3.3

		YU		16.1		1		21.2		1.9		-15.2

		CZ		8.7		8.9		2		-0.8		6
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Number of peaks
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		SLO*		SLO*
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		CY		CY



Unions

Employers

*The 2 employers' federations have a close cooperation with business chambers

Anzahl der jeweiligen Spitzenverbände der Sozialpartner in MOE

2

1

1

1

3

2

3

4

2

2

1

2

6

9

6

2

4

4

4

2



Diagramm1
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Gewerkschaft

Arbeitgeber

*Die Arbeitgeberverbände sind eng an die Wirtschaftskammern angebunden
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Tabelle1

		EE		2		1

		LV		1		1

		LT		3		2

		PL		3		4

		CZ		2		2

		SK		1		2

		HU		6		9

		SLO*		6		2

		MT		4		4

		CY		4		2
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Diagramm1
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Diagramm2

		LV

		LT

		EE

		SK

		PL

		CZ

		SLO

		HU

		CY

		MT

		EU 25



%

7.4

7

6

5.2

5.3

4.7

4.5

4.5

2.2

0.1

1.8



Tabelle1

		LV		7.4

		LT		7

		EE		6

		SK		5.2

		PL		5.3

		CZ		4.7

		SLO		4.5

		HU		4.5

		CY		2.2

		MT		0.1

		EU 25		1.8
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Diagramm1

		EU-15		EU-15
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		Polen		Polen

		Tschech.		Tschech.

		Slowakei		Slowakei
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1998-2002

2003-2006

Quelle: Economic Forecast der EU November 2003 (EU-Kommission 2003b)
  Prognosewerte für EU-15: nur für die Jahre 2002-2004 (bis zur EU-Erweiterung)

BIP-Wachstumsraten der MOE-Beitrittsländer: 
Rückblick und Prognosewerte

2.4

1.9

4.7

5.5

5.7

6.2

4.5

6.4

5.4

4.7

1.5

3

3

4.3

4.3

4

3.9

3.9



Diagramm2

		EU-15		EU-15

		Estland		Estland

		Lettland		Lettland

		Litauen		Litauen

		Polen		Polen

		Tschech.		Tschech.

		Slowakei		Slowakei

		Ungarn		Ungarn

		Slowenien		Slowenien



2.4

1.9

4.7

5.5

5.7

6.2

4.5

6.4

5.4

4.7

1.5

3

3

4.3

4.3

4

3.9

3.9



Tabelle1

		EU-15		2.4		1.9

		Estland		4.7		5.5

		Lettland		5.7		6.2

		Litauen		4.5		6.4

		Polen		5.4		4.7

		Tschech.		1.5		3

		Slowakei		3		4.3

		Ungarn		4.3		4

		Slowenien		3.9		3.9
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Anteil an Durchschnittslohn
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Tabelle1

		EE		32.2		34.3

		PL		36.4		36

		HU*		36.4		36.4

		LV		36.5		37.9

		CZ		36.6		37.2

		LT		41		40

		SK		42.3		41

		SLO**		42.1		43.9

		MT		44		44






